
Die in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Einführungsgesetz
zitierten Paragraphen des Bürgerlichen Gesetzbuches mit dem

authentischen Wortlaut der Ausgabe vom 01. Januar 1900

Erstes Buch: Allgemeiner Theil

§ 21:
(Nichtwirtschaftlicher Verein)

Ein Verein, dessen Zweck nicht auf einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gerichtet ist, erlangt 
Rechtfähigkeit durch Eintragung in das Vereinsregister des zuständigen Amtsgerichts.

§ 22:
(Wirtschaftlicher Verein)

Ein  Verein,  dessen Zweck auf  einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gerichtet  ist,  erlangt  in 
Ermangelung besonderer reichsgesetzlicher Vorschriften Rechtsfähigkeit durch staatliche Verleihung. 
Die Verleihung steht dem Bundesstaate zu, in dessen Gebiete der Verein seinen Sitz hat.

§ 25:
(Verfassung)

Die  Verfassung  eines  rechtsfähigen  Vereins  wird,  soweit  sie  nicht  auf  den  nachfolgenden 
Vorschriften beruht, durch die Vereinssatzung bestimmt.

§ 26:
(Vorstand; Vertretungsmacht)

1) Der Verein muss einen Vorstand haben. Der Vorstand kann aus mehreren Personen bestehen.
2)  Der Vorstand vertritt  den Verein  gerichtlich  und außergerichtlich;  er  hat  die Stellung eines 

gesetzlichen Vertreters. Der Umfang seiner Vertretungsmacht kann durch die Satzung mit Wirkung 
gegen Dritte beschränkt werden.

§ 27:
(Bestellung und Geschäftsführung des Vorstandes)

1) Die Bestellung des Vorstandes erfolgt durch Beschluss der Mitgliederversammlung. 
2) Die Bestellung ist jederzeit widerruflich, unbeschadet des Anspruchs auf die vertragsmäßige 

Vergütung. Die Widerruflichkeit kann durch die Satzung auf den Fall  beschränkt werden, dass ein 
wichtiger Grund für den Widerruf vorliegt; ein solcher Grund ist insbesondere grobe Pflichtverletzung 
oder Unfähigkeit zur ordnungsmäßigen Geschäftführung.

3) Auf die Geschäftsführung des Vorstandes finden die für den Auftrag geltenden Vorschriften der 
§§ 664 bis 670 entsprechende Anwendung.

§ 28:
(Beschlussfassung; Passivvertretung)

1) Besteht der Vorstand aus mehreren Personen, so erfolgt die Beschlussfassung nach den für 
die Beschlüsse der Mitglieder des Vereins geltenden Vorschriften der §§ 32, 34.

2) Ist eine Willenerklärung dem Vereine gegenüber abzugeben, so genügt die Abgabe gegenüber 
einem Mitgliede des Vorstandes.

§ 29:
(Notbestellung durch Amtsgericht) 

Soweit die erforderlichen Mitglieder des Vorstandes fehlen, sind sie in dringenden Fällen für die 
Zeit bis zur Hebung des Mangels auf Antrag eines Beteiligten von dem Amtsgericht zu bestellen, in 
dessen Bezirke der Verein seinen Sitz hat.

§ 30:
(Besondere Vertreter)

Durch die Satzung kann bestimmt werden, dass neben dem Vorstande für gewisse Geschäfte 
besondere Vertreter zu bestellen sind. Die Vertretungsmacht eines solchen Vertreters erstreckt sich 
im Zweifel auf alle Rechtsgeschäfte, die der ihm zugewiesene Geschäftskreis gewöhnlich mit sich 
bringt.
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§ 31:
(Haftung des Vereins für Organe)

Der Verein ist für den Schaden verantwortlich, den der Vorstand, ein Mitglied des Vorstandes 
oder  ein  anderer  verfassungsmäßig  berufener  Vertreter  durch  eine  in  Ausführung  der  ihm 
zustehenden Verrichtung begangene, zum Schadensersatze verpflichtende Handlung einem Dritten 
zufügt.

§ 32:
(Mitgliederversammlung) 

1)  Die  Angelegenheiten des Vereins werden,  soweit  sie  nicht  von dem Vorstand oder einem 
anderen  Vereinsorgane  zu  besorgen  sind,  durch  Beschlussfassung  in  einer  Versammlung  der 
Mitglieder  geordnet.  Zur  Gültigkeit  des Beschlusses ist  erforderlich,  dass der Gegenstand bei der 
Berufung  bezeichnet  wird.  Bei  der  Beschlussfassung  entscheidet  die  Mehrheit  der  erschienenen 
Mitglieder.

2)  Auch ohne Versammlung der  Mitglieder  ist  ein  Beschluss  gültig,  wenn alle  Mitglieder  ihre 
Zustimmung zu dem Beschlusse schriftlich erklären.

§ 33:
(Satzungsänderung)

1)  Zu einem Beschlusse,  der  eine  Änderung der  Satzung enthält,  ist  eine Mehrheit  von  drei  
Vierteilen der erschienenen Mitglieder erforderlich. Zur Änderung des Zweckes des Vereins ist die 
Zustimmung aller  Mitglieder  erforderlich;  die  Zustimmung der  nicht  erschienenen Mitglieder  muss 
schriftlich erfolgen.

2) Beruht die Rechtsfähigkeit des Vereins auf Verleihung, so ist zu jeder Änderung der Satzung 
staatliche Genehmigung oder, falls die Verleihung durch den Bundesrat erfolgt ist, die Genehmigung 
des Bundesraths erforderlich.

§ 34:
(Ausschluss vom Stimmrecht) 

Ein  Mitglied  ist  nicht  stimmberechtigt,  wenn  die  Beschlussfassung  die  Vornahme  eines 
Rechtsgeschäfts mit ihm oder die Einleitung oder Erledigung eines Rechtsstreits zwischen ihm und 
dem Vereine betrifft.

§ 35:
(Sonderrechte)

Sonderrechte  eines  Mitglieds  können  nicht  ohne  dessen  Zustimmung  durch  Beschluss  der 
Mitgliederversammlung beeinträchtigt werden.

§ 36:
(Berufung der Mitgliederversammlung) 

Die  Mitgliederversammlung  ist  in  den  durch  die  Satzung  bestimmten  Fällen  sowie  dann  zu 
berufen, wenn das Interesse des Vereins es erfordert.

§ 37:
(Berufung auf Verlangen einer Minderheit)

1) Die Mitgliederversammlung ist zu berufen, wenn der durch die Satzung bestimmte Teil oder in 
Ermangelung einer Bestimmung der zehnte Teil der Mitglieder die Berufung schriftlich unter Angabe 
des Zwecks und der Gründe verlangt.

2) Wird dem Verlangen nicht entsprochen, so kann das Amtsgericht in dessen Bezirke der Verein 
seinen Sitz hat, die Mitglieder, welche das Verlangen gestellt haben, zur Berufung der Versammlung 
ermächtigen und über die Führung des Vorsitzes in der Versammlung Bestimmungen treffen. Auf die 
Ermächtigung muss bei der Berufung der Versammlung Bezug genommen werden.

§ 38:
(Mitgliedschaft)

Die  Mitgliedschaft  ist  nicht  übertragbar  und  nicht  vererblich.  Die  Ausübung  der 
Mitgliedschaftsrechte kann nicht einem Anderen überlassen werden.
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§ 39:
(Austritt)

Die Mitglieder sind zum Austritte aus dem Vereine berechtigt. Durch die Satzung kann bestimmt 
werden, dass der Austritt nur am Schlusse eines Geschäftsjahres oder erst nach dem Ablauf einer  
Kündigungsfrist zulässig ist; die Kündigungsfrist kann höchstens zwei Jahre betragen.

§ 40:
(Nachgiebige Vorschriften)

Die Vorschriften des §. 27 Abs. 1, 3, des §. 28 Abs. 1 und der §§ 32, 28 finden insoweit keine  
Anwendung, als die Satzung ein Anderes bestimmt.

§ 41:
(Auflösung)

Der  Verein  kann  durch  Beschluss  der  Mitgliederversammlung  aufgelöst  werden.  Zu  dem 
Beschluss ist eine Mehrheit von drei Viertheilen der erschienenen Mitglieder erforderlich, wenn nicht  
die Satzung ein Anderes bestimmt.

§ 42:
(Verlust der Rechtfähigkeit: Konkurs)

1) Der Verein verliert die Rechtsfähigkeit durch die Eröffnung des Konkurses.
2) Der Vorstand hat im Falle der Überschuldung die Eröffnung des Konkurses zu beantragen. 

Wird die Stellung des Antrages verzögert, so sind die Vorstandsmitglieder, denen ein Verschulden zur  
Last  fällt,  den  Gläubigern  für  den  daraus  entstehenden  Schaden  verantwortlich;  sie  haften  als 
Gesamtschuldner.

§ 43:
(Entziehung der Rechtsfähigkeit)

1) Dem Vereine kann die Rechtsfähigkeit entzogen werden, wenn er durch einen gesetzwidrigen 
Beschluss  der  Mitgliederversammlung  oder  durch  gesetzwidriges  Verhalten  des  Vorstandes  das 
Gemeinwohl gefährdet.

2)  Einem  Vereine,  dessen  Zweck  nach  der  Satzung  nicht  auf  einen  wirthschaftlichen 
Geschäftsbetrieb gerichtet  ist,  kann die  Rechtsfähigkeit  entzogen werden, wenn er  einen solchen 
Zweck verfolgt. 

3) Einem Vereine, der nach der Satzung einen politischen, sozialpolitischen oder religiösen Zweck 
nicht hat, kann die Rechtsfähigkeit entzogen werden, wenn er einen solchen Zweck verfolgt.

4)  Einem  Vereine,  dessen  Rechtsfähigkeit  auf  Verleihung  beruht,  kann  die  Rechtsfähigkeit 
entzogen werden, wenn er einen anderen als den in der Satzung bestimmten Zweck verfolgt.

§ 44:
(Zuständigkeit und Verfahren)

1) Die Zuständigkeit  und das Verfahren bestimmen sich in den Fällen des § 43 nach den für 
streitige  Verwaltungssachen  geltenden  Vorschriften  der  Landesgesetze.  Wo  ein 
Verwaltungsstreitverfahren nicht besteht, finden die Vorschriften der §§ 20, 21 der Gewerbeordnung 
Anwendung;  die  Entscheidung erfolgt  in  erster  Instanz  durch  die  höhere  Verwaltungsbehörde,  in 
deren Bezirke der Verein seinen Sitz hat.

2) Beruht die Rechtsfähigkeit  auf Verleihung durch den Bundesrath, so erfolgt die Entziehung 
durch Beschluss des Bundesraths.

§ 45:
(Anfall des Vereinsvermögens)

1) Mit der Auflösung des Vereins oder der Entziehung der Rechtsfähigkeit fällt das Vermögen an 
die in der Satzung bestimmten Personen.

2) Durch die Satzung kann vorgeschrieben werden, dass die Anfallberechtigten durch Beschluss 
der Mitgliederversammlung oder eines anderen Vereinsorgans bestimmt werden. Ist der Zweck des 
Vereins  nicht  auf  einen  wirthschaftlichen  Geschäftsbetrieb  gerichtet,  so  kann  die 
Mitgliederversammlung auch ohne eine solche Vorschrift das Vermögen einer öffentlichen Stiftung 
oder Anstalt zuweisen.

3) Fehlt es an einer Bestimmung der Anfallberechtigten, so fällt das Vermögen, wenn der Verein 
nach der Satzung ausschließlich den Interessen seiner Mitglieder diente, an die zur Zeit der Auflösung 
oder der Entziehung der Rechtsfähigkeit vorhandenen Mitglieder zu gleichen Theilen, andernfalls an 
den Fiskus des Bundesstaates, in dessen Gebiete der Verein seinen Sitzt hatte.
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§ 46:
(Anfall an den Fiskus)

Fällt das Vereinsvermögen an den Fiskus, so finden die Vorschriften über eine dem Fiskus als 
gesetzlichem Erben anfallende Erbschaft entsprechende Anwendung. Der Fiskus hat das Vermögen 
thunlichst in einer den Zwecken des Vereins entsprechenden Weise zu verwenden.

§ 47:
(Liquidation)

Fällt das Vereinsvermögen nicht an den Fiskus, so muss eine Liquidation stattfinden. 

§ 48:
(Liquidatoren)

1) Die Liquidation erfolgt durch den Vorstand. Zu Liquidatoren können auch andere Personen 
bestellt werden; für die Bestellung sind die für die Bestellung des Vorstandes geltenden Vorschriften 
maßgebend.

2) Die  Liquidatoren haben die rechtliche Stellung des Vorstandes,  soweit  sich nicht  aus dem 
Zwecke der Liquidation ein anderes ergibt.

3)  Sind  mehrere  Liquidatoren  vorhanden,  so  ist  für  ihre  Beschlüsse  Übereinstimmung  aller 
erforderlich, falls nicht ein anderes bestimmt ist.

§ 49:
(Aufgaben der Liquidatoren)

1) Die Liquidatoren haben die laufenden Geschäfte zu beendigen, die Forderungen einzuziehen, 
das übrige Vermögen in Geld umzusetzen, die Gläubiger zu befriedigen und den Überschuss den 
Anfallberechtigten auszuantworten. Zur Beendigung schwebender Geschäfte können die Liquidatoren 
auch neue Geschäfte eingehen. Die Einziehung der Forderungen sowie die Umsetzung des übrigen 
Vermögens in Geld darf unterbleiben, soweit diese Maßregeln nicht zur Befriedigung der Gläubiger 
oder zur Vertheilung des Überschusses unter die Anfallberechtigten erforderlich sind.

2) Der Verein gilt  bis zur Beendigung der Liquidation als fortbestehend, soweit der Zweck der 
Liquidation es erfordert. 

§ 50:
(Bekanntmachung)

1) Die Auflösung des Vereins oder die Entziehung der Rechtsfähigkeit ist durch die Liquidatoren 
öffentlich  bekannt  zu  machen.  In  der  Bekanntmachung  sind  die  Gläubiger  zur  Anmeldung  ihrer 
Ansprüche  aufzufordern.  Die  Bekanntmachung  erfolgt  durch  das  in  der  Satzung  für 
Veröffentlichungen bestimmte Blatt, in Ermangelung eines solchen durch dasjenige Blatt, welches für 
Bekanntmachungen des Amtsgerichts bestimmt ist, in dessen Bezirke der Verein seinen Sitz hatte. 
Die Bekanntmachung gilt mit dem Ablaufe des zweiten Tages nach der Einrückung oder der ersten 
Einrückung als bewirkt. 

2) Bekannte Gläubiger sind durch besondere Mittheilung zur Anmeldung aufzufordern. 

§ 51:
(Sperrjahr)

Das  Vermögen  darf  den  Anfallberechtigten  nicht  vor  dem  Ablauf  eines  Jahres  nach  der 
Bekanntmachung der Auflösung des Vereins oder zur Entziehung der Rechtsfähigkeit ausgeantwortet  
werden.

§ 52:
(Sicherung der Gläubiger)

1)  Meldet  sich  ein  bekannter  Gläubiger  nicht,  so  ist  der  geschuldete  Betrag,  wenn  die 
Berechtigung zur Hinterlegung vorhanden ist, für den Gläubiger zu hinterlegen.

2)  Ist  die  Berechtigung  einer  Verbindlichkeit  zur  Zweit  nicht  ausführbar  oder  ist  eine 
Verbindlichkeit  streitig,  so darf  das Vermögen den Anfallberechtigten nur  ausgeantwortet  werden, 
wenn dem Gläubiger Sicherheit geleistet ist.

§ 53:
(Schadensersatzpflicht der Liquidatoren)

Liquidatoren,  welche  die  ihnen  nach  dem §  42  Abs.  2  und  den  §§  50  bis  52  obliegenden 
Verpflichtungen verletzen oder vor der Befriedigung der Gläubiger Vermögen den Anfallberechtigten 
ausantworten,  sind,  wenn  ihnen  ein  Verschulden  zur  Last  fällt,  den  Gläubigern  für  den  daraus 
entstehenden Schaden verantwortlich; sie haften als Gesamtschuldner.
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§ 54:
(Nichtrechtsfähige Vereine)

Auf Vereine, die nicht rechtsfähig sind, finden die Vorschriften über die Gesellschaft Anwendung. 
Aus  einem  Rechtsgeschäfte,  das  im  Namen  eines  solchen  Vereins  einem  Dritten  gegenüber 
vorgenommen  wird,  haftet  der  Handelnde  persönlich;  handeln  mehrere,  so  haften  sie  als 
Gesamtschuldner.

§ 85:
(Verfassung)

Die Verfassung einer Stiftung wird, soweit sie nicht auf Reichs- oder Landesgesetz beruht, durch 
das Stiftungsgeschäft bestimmt.

§ 86:
(Anwendung des Vereinsrechts)

Die  Vorschriften des §  26,  des §  27 Abs.  3  und der  §§ 28 bis  31,  42 finden auf  Stiftungen 
entsprechende Anwendung, die Vorschriften des § 27 Abs. 3 und des § 28 Abs. 1 jedoch nur insoweit,  
als sich nicht aus der Verfassung, insbesondere daraus, dass die Verwaltung der Stiftung von einer 
öffentlichen Behörde geführt wird, ein Anderes ergibt. Die Vorschriften des § 28 Abs. 2 und des § 29 
finden  auf  Stiftungen,  deren  Verwaltung  von  einer  öffentlichen  Behörde  geführt  wird,  keine 
Anwendung.

§ 87:
(Zweckänderung: Aufhebung)

1) Ist die Erfüllung des Stiftungszwecks unmöglich geworden oder gefährdet sie das Gemeinwohl,  
so  kann  die  zuständige  Behörde  der  Stiftung  eine  andere  Zwecksbestimmung  geben  oder  sie 
aufheben.

2) Bei der Umwandlung des Zweckes ist die Absicht des Stifters thunlichst zu berücksichtigen, 
insbesondere dafür Sorge zu tragen, dass die Erträge des Stiftungsvermögens dem Personenkreise, 
dem sie zu Statten kommen sollten, im Sinne des Stifters thunlichst erhalten bleiben. Die Behörde 
kann die Verfassung der Stiftung ändern, soweit die Umwandlung des Zweckes es erfordert.

3) Vor der Umwandlung des Zwecks und der Änderung der Verfassung soll  der Vorstand der 
Stiftung gehört werden. 

§ 88:
(Vermögensanfall)

Mit  dem  Erlöschen  der  Stiftung  fällt  das  Vermögen  an  die  in  der  Verfassung  bestimmten 
Personen. Die Vorschriften der §§ 46 bis 53 finden entsprechende Anwendung.

§ 89:
(Haftung der Organe: Konkurs)

1) Vorschrift des § 31 findet auf den Fiskus sowie die Körperschaften. Stiftungen und Anstalten 
des öffentlichen Rechtes entsprechenden Anwendung.

2) Das Gleiche gilt, soweit die Körperschaften, Stiftungen und Anstalten des öffentlichen Rechtes 
der Konkurs zulässig ist, von der Vorschrift des § 42 Abs. 2.

§ 104:
(Geschäftsunfähigkeit)

Geschäftsunfähig ist; 
1. wer nicht das siebente Lebensjahr vollendet hat;
2. wer sich in einem die freie Willensbestimmung ausschließenden Zustande krankhafter Störung 
der Geistesthätigkeit befindet, sofern nicht der Zustand seiner Natur nach ein vorübergehender 
ist;
3. wer wegen Geisterkrankheit entmündigt ist. 

§ 105:
(Nichtigkeit der Willenserklärung)

1) Die Willenserklärung eines Geschäftsunfähigen ist nichtig
2)  Nichtig  ist  auch  eine  Willenserklärung,  die  im  Zustande  der  Bewusstlosigkeit  oder 
vorübergehender Störung der Geistestätigkeit abgegeben wird.
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§ 106:
(Beschränkte Geschäftsfähigkeit Minderjähriger)

Ein Minderjähriger, der das siebente Lebensjahr vollendet hat, ist nach Maßgabe der §§ 107 bis  
113 in der Geschäftsfähigkeit beschränkt.

§ 107:
(Einwilligung des gesetzlichen Vertreters)

Der Minderjährige bedarf zu einer Willenerklärung, durch die er nicht lediglich einen rechtlichen 
Vortheil erlangt, der Einwilligung seines gesetzlichen Vertreters.

§ 108:
(Vertragsschluss ohne Einwilligung)

1) Schließt der Minderjährige einen Vertrag ohne die erforderliche Einwilligung des gesetzlichen 
Vertreters, so hängt die Wirksamkeit des Vertrags von der Genehmigung des Vertreters ab.

2) Fordert der andere Theil den Vertreter zur Erklärung über die Genehmigung auf, so kann die 
Erklärung nur  ihm gegenüber erfolgen;  eine vor  der Aufforderung dem Minderjährigen gegenüber 
erklärte Genehmigung oder Verweigerung der Genehmigung wird unwirksam. Die Genehmigung kann 
nur bis zum Ablaufe von zwei Wochen nach dem Empfange der Aufforderung erklärt werden; wird sie 
nicht erklärt, so gilt sie als verweigert. 

3) Ist der Minderjährige unbeschränkt geschäftsfähig geworden, so tritt seine Genehmigung an 
die Stelle der Genehmigung des Vertreters.

§ 109:
(Widerrufsrecht des anderen Teils)

1)  Bis  zur  Genehmigung  des  Vertrages  ist  der  andere  Theil  zum  Widerrufe  berechtigt.  Der 
Widerruf kann auch dem Minderjährigen gegenüber erklärt werden.

2)  Hat  der  andere  Theil  die  Minderjährigkeit  gekannt,  so  kann  er  nur  widerrufen,  wenn  der 
Minderjährige der Wahrheit zuwider die Einwilligung des Vertreters behauptet hat; er kann auch in 
diesem  Falle  nicht  widerrufen,  wenn  ihm  das  Fehlen  der  Einwilligung  bei  dem  Abschlusse  des 
Vertrages bekannt war.

§ 110:
(„Taschengeldparagraph“)

Ein von dem Minderjährigen ohne Zustimmung des gesetzlichen Vertreters geschlossener Vertrag 
gilt  als  von  Anfang an  wirksam,  wenn der  Minderjährige  die  vertragsmäßige  Leistung  mit  Mitteln 
bewirkt,  die ihm zu diesem Zwecke oder zu freier Verfügung von dem Vertreter oder mit  dessen 
Zustimmung von einem Dritten überlassen worden sind.

§ 111:
(Einseitige Rechtsgeschäfte)

Ein  einseitiges Rechtsgeschäft,  das der  Minderjährige  ohne die  erforderliche Einwilligung  des 
gesetzlichen Vertreters vornimmt, ist unwirksam. Nimmt der Minderjährige mit dieser Einwilligung ein 
solches Rechtsgeschäft einem Anderen gegenüber vor, so ist das Rechtsgeschäft unwirksam, wenn 
der  Minderjährige  die  Einwilligung  nicht  in  schriftlicher  Form  vorlegt  und  der  Andere  das 
Rechtsgeschäft  aus  diesem  Grunde  unverzüglich  zurück  weist.  Die  Zurückweisung  ist 
ausgeschlossen, wenn der Vertreter den Anderen von der Einwilligung in Kenntnis gesetzt hatte.

§ 112:
(Selbständiger Betrieb eines Erwerbsgeschäfts)

1)  Ermächtigt  der  gesetzliche  Vertreter  mit  Genehmigung  des  Vormundschaftsgerichts  den 
Minderjährigen zum selbständigen Betrieb eines Erwerbsgeschäfts, so ist der Minderjährige für solche 
Rechtsgeschäfte  unbeschränkt  geschäftsfähig,  welche  der  Geschäftsbetrieb  mit  sich  bringt. 
Ausgenommen  sind  Rechtsgeschäfte,  zu  denen  der  Vertreter  der  Genehmigung  des 
Vormundschaftsgerichts bedarf.

2) Die Ermächtigung kann von dem Vertreter nur mit Genehmigung des Vormundschaftsgerichts 
zurückgenommen werden. 

§ 113:
(Eingehung eines Dienst- oder Arbeitsverhältnisses)

1) Ermächtigt der gesetzliche Vertreter den Minderjährigen, in Dienst oder in Arbeit zu treten, so 
ist der Minderjährige für solche Rechtsgeschäfte unbeschränkt geschäftsfähig, welche die Eingehung 
oder Aufhebung eines Dienst- oder Arbeitsverhältnisses der gestatteten Art oder die Erfüllung der sich 
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aus einem solchen Verhältnis ergebenden Verpflichtungen betreffen. Ausgenommen sind Verträge, zu 
denen der Vertreter der Genehmigung des Vormundschaftsgerichts bedarf.

2) Die Ermächtigung kann von dem Vertreter zurückgenommen oder eingeschränkt werden.
3)  Ist  der  gesetzliche  Vertreter  ein  Vormund,  so  kann  die  Ermächtigung,  wenn  sie  von  ihm 

verweigert wird, auf Antrag des Minderjährigen durch das Vormundschaftsgericht ersetzt werden. Das 
Vormundschaftsgericht hat die Ermächtigung zu ersetzen, wenn sie im Interesse des Mündels liegt. 

4) Die für einen einzelnen Fall ertheilte Ermächtigung gilt im Zweifel als allgemeine Ermächtigung 
zur Eingehung von Verhältnissen derselben Art.

§ 114:
(Beschränkte Geschäftsfähigkeit Entmündigter)

Wer wegen Geistesschwäche, wegen Verschwendung oder wegen Trunksucht entmündigt oder 
wer nach § 1906 unter vorläufige Vormundschaft gestellt ist, steht in Ansehung der Geschäftsfähigkeit  
einem Minderjährigen gleich, der das siebente Lebensjahr vollendet hat.

§ 115:
(Aufhebung des Entmündigungsbeschlusses)

1)  Wird  ein  die  Entmündigung  aussprechender  Beschluss  in  Folge  einer  Anfechtungsklage 
aufgehoben, so kann die Wirksamkeit der von oder gegenüber dem Entmündigten vorgenommenen 
Rechtsgeschäfte nicht auf Grund des Beschlusses in Frage gestellt werden. Auf die Wirksamkeit der 
von oder gegenüber dem gesetzlichen Vertreter vorgenommenen Rechtsgeschäfte hat die Aufhebung 
keinen Einfluss.

2)  Diese  Vorschriften  finden  entsprechende  Anwendung,  wenn  im  Falle  einer  vorläufigen 
Vormundschaft der Antrag auf Entmündigung zurückgenommen oder rechtskräftig abgewiesen oder 
der die Entmündigung aussprechende Beschluss in Folge einer Anfechtungsklage aufgehoben wird. 

§ 131:
(Wirksamwerden gegenüber nicht voll Geschäftsfähigen)

1) Wird die Willenserklärung einem Geschäftsunfähigen gegenüber abgegeben, so wird sie nicht 
wirksam, bevor sie dem gesetzlichen Vertreter zugeht.

2) Das Gleiche gilt, wenn die Willenerklärung einer in der Geschäftsfähigkeit beschränkten Person 
gegenüber abgegeben wird. Bringt die Erklärung jedoch der in der Geschäftsfähigkeit beschränkten 
Person  lediglich  einen  rechtlichen  Vortheil  oder  hat  der  gesetzliche  Vertreter  seine  Einwilligung 
ertheilt, so wird die Erklärung in dem Zeitpunkte wirksam, in welchem sie ihr zugeht.

Zweites Buch: Recht der Schuldverhältnisse

§ 278:
(Verschulden des Erfüllungsgehilfen)

Der Schuldner hat ein Verschulden seines gesetzlichen Vertreters und der Personen, deren er 
sich zur Erfüllung seiner Verbindlichkeiten bedient, in gleichem Umfange zur vertreten wie eigenes 
Verschulden. Die Vorschrift des § 276 Abs. 2 findet keine Anwendung.

§ 313:
(Form des Grundstückveräußerungsvertrages)

Ein Vertrag, durch den sich der eine Theil verpflichtet, das Eigenthum an einem Grundstücke zu 
übertragen,  bedarf  der  gerichtlichen oder notariellen  Beurkundung.  Ein  ohne Beobachtung dieser 
Form geschlossener Vertrag wird seinem ganzen Inhalte nach gültig, wenn die Auflassung und die  
Eintragung in das Grundbuch erfolgen.

§ 382:
(Erlöschen des Gläubigerrechts)

Das  Recht  des  Gläubigers  auf  den  hinterlegten  Betrag  erlischt  mit  dem Ablaufe  von  dreißig 
Jahren nach dem Empfange der Anzeige von der Hinterlegung, wenn nicht der Gläubiger sich vorher  
bei der Hinterlassungsstelle meldet; der Schuldner ist zur Rücknahme berechtigt, auch wenn er auf 
das Recht zur Rücknahme verzichtet hat.

§ 394:
(Keine Aufrechnung gegen unpfändbare Forderung)
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Soweit eine Forderung der Pfändung nicht unterworfen ist, findet die Aufrechnung gegen diese 
Forderung  nicht  statt.  Gegen  die  aus  Kranken-,  Hülfs-  oder  Sterbekassen,  insbesondere  aus 
Knappschaftskassen  und  Kassen  der  Knappschaftsvereine,  zu  beziehenden  Hebungen  können 
jedoch geschuldete Beträge ausgerechnet werden.

§ 617:
(Erkrankung des Dienstpflichtigen)

1) Ist bei einem dauernden Dienstverhältnisse, welches die Erwerbstätigkeit des Verpflichtenden 
vollständig oder hauptsächlich in Anspruch nimmt, der Verpflichtete in die häusliche Gemeinschaft 
aufgenommen,  so  hat  der  Dienstberechtigte  ihm  im  Falle  der  Erkrankung  die  erforderliche 
Verpflegung  und  ärztliche  Behandlung  bis  zur  Dauer  von  sechs  Wochen,  jedoch  nicht  über  die 
Beendigung  des  Dienstverhältnisses  hinaus,  zu  gewähren,  sofern  nicht  die  Krankheit  von  dem 
Verpflichteten vorsätzlich oder durch grobe Fahrlässigkeit herbeigeführt worden ist. Die Verpflegung 
und ärztliche Behandlung kann durch Aufnahme des Verpflichteten in eine Krankenanstalt gewährt  
werden. Die Kosten können auf die für die Zeit der Erkrankung geschuldete Vergütung angerechnet 
werden. Wird das Dienstverhältnis wegen der Erkrankung von dem Dienstberechtigten nach § 626 
gekündigt, so bleibt die dadurch herbeigeführte Beendigung des Dienstverhältnisses außer Betracht. 

2) Die Verpflichtung des Dienstberechtigten tritt nicht ein, wenn für die Verpflegung und ärztliche 
Behandlung  durch  eine  Versicherung  oder  durch  eine  Einrichtung der  öffentlichen  Krankenpflege 
Vorsorge getroffen ist.

§ 618:
(Pflicht zu Schutzmassnahmen)

1) Der Dienstberechtigte hat Räume, Vorrichtungen oder Geräthschaften, die er zur Verrichtung 
der Dienste zu beschaffen hat, so einzurichten, und zu unterhalten und Dienstleistungen, die unter 
seiner Anordnung oder seiner Leitung vorzunehmen sind, so zu regeln, dass der Verpflichtete gegen 
Gefahr für Leben und Gesundheit soweit geschützt ist, als die Natur der Dienstleistung es gestattet. 

2) Ist der Verpflichtete in die häusliche Gemeinschaft aufgenommen, so hat der Dienstberechtigte 
in Ansehung des Wohn- und Schlafraumes, der Verpflegung sowie der Arbeits- und Erholungszeit  
diejenigen Einrichtungen und Anordnungen zu treffen, welche mit Rücksicht auf die Gesundheit, die 
Sittlichkeit und die Religion des Verpflichteten erforderlich sind. 

3)  Erfüllt  der  Dienstberechtigte  die  ihm  in  Ansehung  des  Lebens  und  der  Gesundheit  des 
Verpflichteten  obliegenden  Verpflichtungen  nicht,  so  finden  auf  seine  Verpflichtung  zum 
Schadenersatze  die  für  unerlaubte  Handlungen  geltenden  Vorschriften  der  §§  842  bis  846 
entsprechende Anwendung.

§ 619:
(Unabdingbarkeit der Fürsorgepflichtigen)

Die dem Dienstberechtigten nach den §§ 617, 618 obliegenden Verpflichtungen können nicht im 
Voraus durch Vertrag aufgehoben oder beschränkt werden.

§ 624:
(Kündigungsfrist bei Verträgen über mehr als 5 Jahre)

Ist  das  Dienstverhältnis  für  die  Lebenszeit  einer  Person  oder  für  längere  Zeit  als  fünf  Jahre 
eingegangen,  so  kann  es  von  dem Verpflichteten  nach  dem Ablaufe  von  fünf  Jahren  gekündigt 
werden. Die Kündigungsfrist beträgt sechs Monate.

§ 749:
(Aufhebungsanspruch)

1)  Jeder  Teilhaber  kann  jederzeit  die  Aufhebung  der  Gemeinschaft  verlangen.  
2)  Wird  das  Recht,  die  Aufhebung  zu  verlangen,  durch  Vereinbarung  für  immer  oder  auf  Zeit  
ausgeschlossen,  so  kann  die  Aufhebung  gleichwohl  verlangt  werden,  wenn  ein  wichtiger  Grund 
vorliegt.  Unter  der  gleichen  Voraussetzung  kann,  wenn  eine  Kündigungsfrist  bestimmt  wird,  die  
Aufhebung ohne Einhaltung der Frist verlangt werden.

3) Eine Vereinbarung, durch welche das Recht die Aufhebung zu verlangen, diesen Vorschriften 
zuwider ausgeschlossen oder beschränkt wird, ist nichtig.

§ 750:
(Wirkung des Ausschlusses der Aufhebung im Todesfall)

Haben  die  Theilnehmer  das  Recht,  die  Aufhebung der  Gemeinschaft  zu  verlangen,  auf  Zeit  
ausgeschlossen, so tritt die Vereinbarung im Zweifel mit dem Tode eines Theilnehmers außer Kraft.
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§ 751:
(Wirkung des Ausschlusses der Aufhebung gegen Sondernachfolger)

Haben die Theilnehmer das Recht, die Aufhebung der Gemeinschaft zu verlangen, für immer oder 
auf Zeit ausgeschlossen oder eine Kündigungsfrist bestimmt, so wirkt die Vereinbarung auch für und 
gegen die Sondernachfolger. Hat ein Gläubiger die Pfändung des Antheils eines Theilhabers erwirkt, 
so kann er ohne Rücksicht auf die Vereinbarung die Aufhebung der Gemeinschaft verlangen, sofern 
der Schuldtitel nicht bloß vorläufig vollstreckbar ist.

§ 798:
(Ersatzurkunde)

Ist  eine  Schuldverschreibung  auf  den  Inhaber  in  Folge  einer  Beschädigung  oder  einer 
Verunstaltung zum Umlaufe nicht mehr geeignet, so kann ihr Inhaber, sofern ihr wesentlicher Inhalt  
und  ihre  Unterscheidungsmerkmale  noch  mit  Sicherheit  erkennbar  sind,  von  dem Aussteller  die 
Ertheilung einer neuen Schuldverschreibung auf den Inhaber gegen Aushändigung der beschädigten 
oder verunstalteten verlangen. Die Kosten hat er zu tragen und vorzuschießen.

§ 799:
(Kraftloserklärung)

1) Eine abhanden gekommene oder vernichtete Schuldverschreibung auf den Inhaber kann, wenn 
nicht  in der  Urkunde das Gegentheil  bestimmt ist,  im Wege des Aufgebotsverfahrens für kraftlos  
erklärt  werden.  Ausgenommen sind  Zins-,  renten-  und  Gewinnantheilscheine  sowie  die  auf  Sicht 
zahlbaren unverzinslichen Schuldverschreibungen.

2) Der Aussteller ist verpflichtet, dem bisherigen Inhaber auf Verlangen die zur Erwirkung des 
Aufgebots  oder  der  Zahlungssperre  erforderliche  Auskunft  zu  ertheilen  und  die  erforderlichen 
Zeugnisse  auszustellen.  Die  Kosten  der  Zeugnisse  hat  der  bisherige  Inhaber  zu  tragen  und 
vorzuschießen.

§ 800:
(Wirkung der Kraftloserklärung)

Ist eine Schuldverschreibung auf den Inhaber für kraftlos erklärt, so kann derjenige, welcher das 
Ausschlussurtheil erwirkt hat, von dem Aussteller, unbeschadet der Befugnis, den Anspruch aus der 
Urkunde geltend zu machen, die Ertheilung einer neuen Schuldverschreibung auf den Inhaber an 
Stelle der für kraftlos erklärten verlangen. Die Kosten hat er zu tragen und vorzuschießen.

§ 802:
(Zahlungssprerre)

Der  Beginn  und  Verlauf  der  Vorlegungsfrist  sowie  der  Verjährung  werden  durch  die 
Zahlungssperre zu Gunsten des Antragstellers gehemmt. Die Hemmung beginnt mit der Stellung des 
Antrags auf Zahlungssperre;  sie endigt  mit  der Erledigung des Aufgebotsverfahrens und, falls die 
Zahlungssperre  vor  der  Einleitung  des  Verfahrens  verfügt  worden  ist,  auch  dann,  wenn seit  der 
Beseitigung des der Einleitung entgegenstehenden Hindernisses sechs Monate verstrichen sind und 
nicht vorher die Einleitung beantragt worden ist. Auf diese Frist finden die Vorschriften der §§ 203, 
206, 207 entsprechende Anwendung.

§ 804:
(Verlust von Zins- oder ähnlichen Scheinen)

1) Ist ein Zins-, Renten- oder Gewinnantheilsschein abhanden gekommen oder vernichtet und hat 
der bisherige Inhaber den Verlust dem Aussteller vor dem Ablauf der Vorlegungsfrist angezeigt, so  
kann der bisherige Inhaber nach dem Ablaufe der Frist die Leistung von dem Aussteller verlangen. 
Der  Anspruch  ist  ausgeschlossen,  wenn  der  abhanden  gekommende Schein  dem Aussteller  zur 
Einlösung vorgelegt oder der Anspruch aus dem Scheine gerichtlich geltend gemacht worden ist, es 
sei  denn,  dass die  Vorlegung oder die  gerichtliche Geltendmachung nach dem Ablaufe der  Frist  
erfolgt ist. Der Anspruch verjährt in vier Jahren.

2)  In  dem Zins-,  Renten-  und Gewinnantheilscheine kann der  in  Abs.  1  bestimmte Anspruch 
ausgeschlossen werden. 

§ 806:
(Umschreibung auf den Namen)
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Die Unterschreibung einer auf den Inhaber lautenden Schuldverschreibung auf den Namen eines 
bestimmten Berechtigten kann nur durch den Aussteller erfolgen. Der Aussteller ist zur Umschreibung 
nicht verpflichtet.

§ 807:
(Inhaberkarten und –marken)

Werden Karten, Marken oder ähnliche Urkunden, in denen ein Gläubiger nicht bezeichnet ist, von  
dem Aussteller unter Umständen ausgegeben, aus welchen sich ergibt, dass er dem Inhaber zu einer  
Leistung verpflichtet sein will, so finden die Vorschriften des § 793 Abs. 1 und der §§ 794, 796, 797  
entsprechende Anwendung.

§ 808:
((Namenspapiere mit Inhaberklausel)

1) Wird eine Urkunde, in welcher der Gläubiger benannt ist, mit der Bestimmung ausgegeben,  
dass die in der Urkunde versprochene Leistung an jeden Inhaber erwirkt werden kann, so wird der 
Schuldner durch die Leistung an den Inhaber der Urkunde befreit. Der Inhaber ist nicht berechtigt, die 
Leistung zu verlangen.

2)  Der  Schuldner  ist  nur  gegen  Aushändigung der  Urkunde zur  Leistung  verpflichtet.  Ist  die 
Urkunde abhanden gekommen oder vernichtet, so kann sie, wenn nichts Anderes bestimmt ist, im 
Wege des Aufgebotsverfahrens für kraftlos erklärt werden. Die im § 802 für die Verjährung gegebenen 
Vorschriften finden Anwendung.

§ 831:
(Haftung für den Verrichtungsgehilfen)

1) Wer einen Anderen zu einer Verrichtung bestellt, ist zum Ersatze des Schadens verpflichtet,  
den der Andere in Ausführung der Verrichtung einem Dritten widerrechtlich zufügt. Die Ersatzpflicht 
tritt  nicht  ein,  wenn  der  Geschäftsherr  bei  der  Auswahl  der  bestellten  Person  und,  sofern  er 
Vorrichtungen oder Geräthschaften zu beschaffen oder die Ausführung der Verrichtung zu leiten hat, 
bei der Beschaffung oder der Leitung die im Verkehr erforderliche Sorgfalt beobachtet oder wenn der 
Schaden auch bei Anwendung dieser Sorgfalt entstanden sein würde. 

2) Die gleiche Verantwortlichkeit trifft denjenigen, welcher für den Geschäftsherrn die Besorgung 
eines der im Abs. 1 Satz 2 bezeichneten Geschäfte durch Vertrag übernimmt.

§ 835:
1. Wird durch Schwarz-, Roth-, Elch-, Dam- oder Rehwild oder durch Fasanen ein Grundstück 

beschädigt, an welchem dem Eigenthümer das Jagdrecht nicht zusteht, so ist der Jagdberechtigte 
verpflichtet,  dem  Verletzten  den  Schaden  zu  ersetzen.  Die  Ersatzpflicht  erstreckt  sich  auf  den 
Schaden,  den  die  Thiere  an  den  getrennten,  aber  noch  nicht  eingeernteten  Erzeugnissen  des 
Grundstücks anrichten.

2.  Ist  dem  Eigenthümer  die  Ausübung  des  ihm  zustehenden  Jagdrechts  durch  das  Gesetz 
entzogen, so hat derjenige den Schaden zu ersetzen, welcher zur Ausübung des Jagdrechts nach 
dem Gesetz berechtigt ist. Hat der Eigenthümer eines Grundstücks, auf dem das Jagdrecht wegen 
der Lage des Grundstücks nur gemeinschaftlich mit dem Jagdrecht auf einem anderen Grundstück 
ausgeübt werden darf, das Jagdrecht dem Eigenthümer dieses Grundstücks verpachtet, so ist der 
letztere für den Schaden verantwortlich.

3.  Sind  die  Eigenthümer  der  Grundstücke  eines  Bezirks  zum Zwecke  der  gemeinschaftliche 
Ausübung des Jagdrechts durch das Gesetz zu einem Verband vereinigt, der nicht als solcher haftet, 
so sind sie nach dem Verhältnisse der Größe ihrer Grundstücke ersatzpflichtig. 

§ 840:
(Haftung mehrerer)

1) Sind für den aus einer unerlaubten Handlung entstehenden Schaden Mehrere neben einander 
verantwortlich, so haften sie, vorbehaltlich der Vorschrift des § 835 Abs. 3, als Gesamtschuldner.

2) Ist neben demjenigen, welcher nach den §§ 831, 832 zum Ersatze des von einem Anderen 
verursachten Schadens verpflichtet ist,  auch der Andere für den Schaden verantwortlich,  so ist in 
ihrem Verhältnisse zu einander der Andere allein, im Falle des § 829 der Aufsichtspflichtige allein  
verpflichtet.

3)  Ist  neben  demjenigen,  welcher  nach  den  §§  833  bis  838  zum  Ersatze  des  Schadens 
verpflichtet ist, ein Dritter für den Schaden verantwortlich, so ist in ihrem Verhältnisse zu einander der 
Dritte allein verpflichtet.

§ 843:
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(Geldrente oder Kapitalabfindung)
1) Wird in Folge einer Verletzung des Körpers oder der Gesundheit  die Erwerbsfähigkeit  des 

Verletzten aufgehoben oder gemindert oder tritt eine Vermehrung für seine Bedürfnisse ein, so ist  
dem Verletzten durch Entrichtung einer Geldrente Schadenersatz zu leisten.

2)  Auf  die  Rente  finden  die  Vorschriften  des  §  760  Anwendung.  Ob,  in  welcher  Art  und  für 
welchen Betrag der Ersatzpflichtige Sicherheit zu leisten hat, bestimmt sich nach den Umständen.

3) Der Anspruch wird nicht dadurch ausgeschlossen, dass ein Anderer dem Verletzten Unterhalt  
zu gewähren hat. 

Drittes Buch: Sachenrecht

§ 872:
(Eigenbesitz)

Wer eine Sache als ihm gehörend besitzt, ist Eigenbesitzer.

§ 873:
(Erwerb durch Einigung und Eintragung)

1) Zur Übertragung des Eigenthums an einem Grundstücke zur Belastung eines Grundstücks mit 
einem Rechte sowie zur Übertragung oder Belastung eines solchen Rechtes ist die Einigung des 
Berechtigten und des anderen Theiles über den Eintritt der Rechtsänderung und die Eintragung der  
Rechtsänderung in das Grundbuch erforderlich, soweit nicht das Gesetz ein Anderes vorschreibt.

2) Vor der Eintragung sind die Betheiligten an die Einigung nur gebunden, wenn die Erklärungen 
gerichtlich  oder  notariell  beurkundet  oder  vor  dem  Grundbuchamt  abgegeben  oder  bei  diesem 
eingereicht  sind  oder  wenn  der  Berechtigte  dem  anderen  Theile  eine  den  Vorschriften  der 
Grundbuchordnung entsprechende Eintragsbewilligung ausgehändigt hat.

§ 874:
(Bezugnahme auf die Eintragungsbewilligung)

Bei  der  Eintragung eines  Rechtes,  mit  dem ein  Grundstück  belastet  wird,  kann  zur  näheren 
Bezeichnung des  Inhalts  des  Rechtes  auf  die  Eintragungsbewilligung  Bezug genommen werden, 
soweit nicht das Gesetz ein Anderes vorschreibt.

§ 875:
(Aufhebung eines Rechts)

1) Zur Aufhebung eines Rechtes an einem Grundstück ist, soweit nicht das Gesetz ein Anderes 
vorschreibt,  die  Erklärung  des  Berechtigten,  dass  er  das  Recht  aufgebe  und  die  Löschung  des 
Rechtes  im  Grundbuch  erforderlich.  Die  Erklärung  ist  dem  Grundbuchamt  oder  demjenigen 
gegenüber abzugeben, zu dessen Gunsten sie erfolgt.

2) Vor der Löschung ist  der Berechtigte an seine Erklärung nur gebunden, wenn er sie dem 
Grundbuchamte gegenüber abgegeben oder demjenigen, zu dessen Gunsten sie erfolgt,  eine den 
Vorschriften der Grundbuchordnung entsprechende Löschungsbewilligung ausgehändigt hat. 

§ 876:
(Aufhebung eines belasteten Rechtes)

Ist ein Recht an einem Grundstücke mit dem Rechte eines Dritten belastet, so ist zur Aufhebung 
des belasteten Rechtes die Zustimmung des Dritten erforderlich. Steht das aufzuhebende Recht dem 
jeweiligen  Eigenthümer  eines anderen Grundstücks  zu,  so ist,  wenn dieses  Grundstück mit  dem 
Rechte eines Dritten belastet ist, die Zustimmung des Dritten erforderlich, es sei denn, dass dessen 
Recht  durch  die  Aufhebung  nicht  berührt  wird.  Die  Zustimmung  ist  dem  Grundbuchamt  oder 
demjenigen gegenüber zu erklären, zu dessen Gunsten sie erfolgt, sie ist unwiderruflich.

§ 877:
(Rechtsänderungen)

Die Vorschriften der §§ 873, 874, 876 finden auch auf Änderungen des Inhalts eines Rechtes an 
einem Grundstück Anwendung.

§ 878:
(Nachträgliche Verfügungsbeschränkungen)
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Eine von dem Berechtigten in Gemässheit der §§ 873, 875, 877 abgegebene Erklärung wird nicht 
dadurch unwirksam, dass der Berechtigte in der Verfügung beschränkt wird, nachdem die Erklärung 
für ihn bindend geworden und der Antrag auf Eintragung bei dem Grundbuchamte gestellt worden ist.

§ 879:
(Rangverhältnis mehrerer Rechte)

1) Das Rangverhältniss unter mehreren Rechten, mit denen ein Grundstück belastet ist, bestimmt 
sich,  wenn  die  Rechte  in  derselben  Abtheilung  des  Grundbuchs  eingetragen  sind,  nach  der 
Reihenfolge der Eintragungen. Sind die Rechte in verschiedenen Abtheilungen eingetragen, so hat 
das unter Angabe eines früheren Tages eingetragene Recht den Vorrang; Rechte, die unter Angabe 
desselben Tages eingetragen sind, haben gleichen Rang.

2) Die Eintragung ist für das Rangverhältniss auch dann maßgebend, wenn die nach § 873 zum 
Erwerbe des Rechtes erforderliche Einigung erst nach der Eintragung zu Stande gekommen ist.

3)  Eine  abweichende  Bestimmung  des  Rangverhältnisses  bedarf  der  Eintragung  in  das 
Grundbuch. 

§ 880:
(Rangänderung)

1) Das Rangverhältniss kann nachträglich geändert werden.
2) Zu der Rangänderung ist die Einigung des zurücktretenden und des vortretenden Berechtigten 

und die Eintragung der Änderung in das Grundbuch erforderlich; die Vorschriften des § 873 Abs. 2  
und des § 878 finden Anwendung. Soll eine Hypothek, eine Grundschuld oder eine Rentenschuld 
zurücktreten, so ist außerdem die Zustimmung des Eigenthümers erforderlich. Die Zustimmung ist  
dem Grundbuchamt oder einem Betheiligten gegenüber zu erklären, sie ist unwiderruflich.

3) Ist das zurücktretende Recht mit dem Rechte eines Dritten belastet, so finden die Vorschriften 
des § 876 entsprechende Anwendung.

4)  Der  dem  vortretenden  Rechte  eingeräumte  Rang  geht  nicht  dadurch  verloren,  dass  das 
zurücktretende Recht durch Rechtsgeschäfte aufgehoben wird.

5) Rechte, die den Rang zwischen dem zurücktretenden und dem vortretenden Rechte haben, 
werden durch die Rangänderung nicht berührt.

§ 881:
(Rangvorbehalt)

1) Der Eigenthümer kann sich bei der Belastung des Grundstücks mit einem Rechte die Befugnis  
vorbehalten, ein anderes, dem Umfange nach bestimmtes Recht mit dem Range vor jenem Rechte 
eintragen zu lassen.

2) Der Vorbehalt bedarf der Eintragung in das Grundbuch; die Eintragung muss bei dem Rechte 
erfolgen, das zurücktreten soll.

3) Wird das Grundstück veräußert, so geht die vorbehaltene Befugnis auf den Erwerber über.
4) Ist das Grundstück vor der Eintragung des Rechtes, dem der Vorrang beigelegt ist, mit einem 

Rechte ohne einen entsprechenden Vorbehalt belastet worden, so hat der Vorrang insoweit  keine 
Wirkung,  als  das  mit  dem Vorbehalt  eingetragene  Recht  in  Folge  der  inzwischen  eingetretenen 
Belastung eine über den Vorbehalt hinausgehende Beeinträchtigung erleiden würde.

§ 882:
(Höchstbetrag des Wertersatzes)

Wird  ein  Grundstück  mit  einem  Rechte  belastet,  für  welches  nach  den  für  die 
Zwangsversteigerung geltenden Vorschriften dem Berechtigten im Falle des Erlöschens durch den 
Zuschlag der Werth aus dem Erlöse zu ersetzen ist, so kann der Höchstbetrag des Ersatzes bestimmt 
werden. Die Bestimmung bedarf der Eintragung in das Grundbuch.

§ 890:
(Vereinigung von Grundstücken: Zuschreibung)

1)  Mehrere  Grundstücke  können  dadurch  zu  einem Grundstücke  vereinigt  werden,  dass  der 
Eigenthümer sie als ein Grundstück in das Grundbuch eintragen lässt.

2) Ein Grundstück kann dadurch zum Bestandtheil eines anderen Grundstücks gemacht werden, 
dass der Eigenthümer es diesem im Grundbuche zuschreiben lässt.

§ 892:
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(Öffentlicher Glaube des Grundbuchs)
1) Zu Gunsten desjenigen, welcher ein recht  an einem Grundstück oder ein Recht an einem 

solchen Rechte durch Rechtsgeschäft erwirbt, gilt der Inhalt des Grundbuchs als richtig, es sein denn, 
dass ein Widerspruch gegen die Richtigkeit eingetragen oder die Unrichtigkeit dem Erwerber bekannt 
ist. Ist der Berechtigte in der Verfügung über ein im Grundbuch eingetragenes Recht zu Gunsten einer 
bestimmten Person beschränkt. so ist die Beschränkung dem Erwerber gegenüber nur wirksam, wenn 
sie aus dem Grundbuch ersichtlich oder dem Erwerber bekannt ist.

2)  Ist  zu  dem Erwerbe  des  Rechtes  die  Eintragung erforderlich,  so  ist  für  die  Kenntnis  des 
Erwerbers die Zeit der Stellung des Antrags auf Eintragung oder, wenn die nach § 873 erforderliche 
Einigung erst später zu Stande kommt, die Zeit der Einigung maßgebend.

§ 893:
(Rechtsgeschäft mit dem Eingetragenen)

Die Vorschriften des § 892 finden entsprechende Anwendung, wenn an denjenigen, für welchen 
ein Recht im Grundbuch eingetragen ist, auf Grund dieses Rechtes eine Leistung bewirkt oder wenn  
zwischen ihm und einem Anderen in Ansehung dieses Rechtes ein nicht unter die Vorschriften des § 
892 fallendes Rechtsgeschäft vorgenommen wird, das eine Verfügung über das Recht enthält.

§ 900:
(Buchersitzung)

1) Wer als Eigenthümer eines Grundstücks im Grundbuch eingetragen ist,  ohne dass er sein 
Eigenthum erlangt hat, erwirbt das Eigenthum, wenn die Eintragung dreißig Jahre bestanden und er 
während dieser  Zeit  das Grundstück  im Eigenbesitze  gehabt  hat.  Die  dreißigjährige  Frist  wird  in 
derselben Weise berechnet wie die Frist für die Ersetzung einer beweglichen Sache. Der Lauf der 
Frist  ist  gehemmt,  solange  ein  Widerspruch  gegen  die  Richtigkeit  der  Eintragung im Grundbuch 
eingetragen ist. 

2)  Diese  Vorschriften  finden  entsprechende  Anwendung,  wenn  für  Jemand  ein  ihm  nicht 
zustehendes  anderes  Recht  im  Grundbuch  eingetragen  ist,  das  zum  Besitze  des  Grundstücks 
berechtigt oder dessen Ausübung nach den für den Besitz geltenden Vorschriften geschützt ist. Für  
den Rang des Rechtes ist die Eintragung maßgebend.

§ 910:
(Überhang)

1) Der Eigenthümer eines Grundstücks kann Wurzeln eines Baumes oder eines Strauches, die  
von einem Nachbargrundstücke eingedrungen sind, abschneiden und behalten. Das Gleiche gilt von 
herüberhängenden  Zweigen,  wenn  der  Eigenthümer  dem Besitzer  des  Nachbargrundstücks  eine 
angemessene Frist zur Beseitigung bestimmt hat und die Beseitigung nicht innerhalb der Frist erfolgt.

2) Dem Eigenthümer steht dieses Recht nicht zu, wenn die Wurzeln oder Zweige die Benutzung 
des Grundstücks nicht beeinträchtigt. 

§ 912:
(Überbau: Duldungspflicht)

1) Hat der Eigenthümer eines Grundstücks bei der Errichtung eines Gebäudes über die Grenze 
gebaut,  ohne dass ihm Vorsatz  oder grobe Fahrlässigkeit  zur  Last  fällt,  so  hat  der  Nachbar den 
Überbau zu dulden, es sei denn, dass er vor oder sofort nach der Grenzüberschreitung Widerspruch 
erhoben hat.

2) Der Nachbar ist durch eine Geldrente zu entschädigen. Für die Höhe der Rente ist die Zeit der 
Grenzüberschreitung maßgebend.

§ 916:
(Beeinträchtigung von Erbbaurecht oder Dienstbarkeit)

Wird durch den Überbau ein Erbbaurecht oder eine Dienstbarkeit an dem Nachbargrundstücke 
beeinträchtigt,  so  finden  zu  Gunsten  des  Berechtigten  die  Vorschriften  der  §§  912  bis  914 
entsprechende Anwendung.

§ 917:
(Notweg)

1) Fehlt einem Grundstücke die zur ordnungsmäßigen Benutzung nothwendige Verbindung mit  
einem öffentlichen Wege, so kann der Eigenthümer von den Nachbarn verlangen, dass sie bis zur 
Hebung des Mangels die Benutzung ihrer Grundstücke zur Herstellung der erforderlichen Verbindung 
dulden. Die Richtung des Nothwegs und der Umfang des Benutzungsrechts werden erforderlichenfalls 
durch Urtheil bestimmt.
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2)  Die  Nachbarn,  über  deren  Grundstücke  der  Nothweg  führt,  sind  durch  eine  Geldrente  zu 
entschädigen. Die Vorschriften des § 912 Abs. 2 und der §§ 913, 914, 916 finden entsprechende 
Anwendung.

§ 923:
(Grenzbaum)

1) Steht auf der Grenze ein Baum, so gebühren die Früchte und, wenn der Baum gefällt wird,  
auch der Baum den Nachbarn zu gleichen Theilen.

2) Jeder der Nachbarn kann die Beseitigung des Baumes verlangen. Die Kosten der Beseitigung 
fallen den Nachbarn zu gleichen Theilen zur Last. Der Nachbar, der die Beseitigung verlangt, hat 
jedoch die Kosten allein zu tragen, wenn der andere auf sein Recht an dem Baume verzichtet, er  
erwirbt in diesem Falle mit der Trennung das Alleineigenthum. Der Anspruch auf die Beseitigung ist 
ausgeschlossen, wenn der Baum als Grenzzeichen dient und den Umständen nach nicht durch ein 
anderes zweckmäßiges Grenzzeichen ersetzt werden kann.

§ 925:
(Auflassung)

1) Die zur Übertragung des Eigenthums an einem Grundstücke nach § 873 erforderliche Einigung 
des Veräusserers und des Erwerbers (Auflassung) muss bei gleichzeitiger Anwesenheit beider Theile 
vor dem Grundbuchamt erklärt werden.

2) Eine Auflassung, die unter einer Bedingung oder einer Zeitbestimmung erfolgt, ist unwirksam. 

§ 928:
(Aufgabe des Eigentums)

1)  Das  Eigenthum  an  einem  Grundstücke  kann  dadurch  aufgegeben  werden,  dass  der 
Eigenthümer den Verzicht dem Grundbuchamte gegenüber erklärt und der Verzicht in das Grundbuch 
eingetragen wird.   

2) Das Recht zur Aneignung des aufgegebenen Grundstücks steht dem Fiskus des Bundesstaats 
zu, in dessen Gebiete das Grundstück liegt. Der Fiskus erwirbt das Eigenthum dadurch, dass er sich 
als Eigenthümer in das Grundbuch eintragen lässt.

§ 958:
(Grundsatz)

1) Wer eine herrenlose bewegliche Sache in Eigenbesitz nimmt, erwirbt das Eigenthum an der 
Sache.

2) Das Eigenthum wird nicht erworben, wenn die Aneignung gesetzlich verboten ist oder wenn 
durch die Besitzergreifung das Aneignungsrecht eines Anderen verletzt wird. 

§ 1015:
Die zur Bestellung des Erbbaurechts nach § 873 erforderliche Einigung des Eigenthümers und 

des Erwerbers muss bei  gleichzeitiger  Anwesenheit  beider  Theile  vor  dem Grundbuchamt erklärt  
werden.

§ 1017:
1) Für das Erbbaurecht gelten die sich auf Grundstücke beziehenden Vorschriften
2)  Die  für  den  Erwerb  des  Eigenthums und  die  Ansprüche  aus  dem Eigenthume geltenden 

Vorschriften finden auf das Erbbaurecht entsprechende Anwendung.

§ 1020:
(Schonende Ausübung)

Bei der Ausübung einer Grunddienstbarkeit hat der Berechtigte das Interesse des Eigenthümers 
des belasteten Grundstücks thunlichst zu schonen. Hält er zur Ausübung der Dienstbarkeit auf dem 
belasteten Grundstücks eine Anlage, so hat er sie in ordnungsmäßigen Zustande zu erhalten, soweit  
das Interesse des Eigenthümers er erfordert.

§ 1021:
(Vereinbarte Unterhaltungspflicht)

1) Gehört zur Ausübung einer Grunddienstbarkeit eine Anlage auf dem belasteten Grundstück, so 
kann bestimmt werden, dass der Eigenthümer dieses Grundstücks die Anlage zu unterhalten hat, 
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soweit  das  Interesse  des  Berechtigten  es  erfordert.  Steht  dem  Eigenthümer  das  Recht  zur 
Mitbenutzung  der  Anlage  zu,  so  kann  bestimmt  werden,  dass  der  Berechtigte  die  Anlage  zu  
unterhalten hat, soweit es für das Benutzungsrecht des Eigenthümers erforderlich ist.

2) Auf eine solche Unterhaltungspflicht finden die Vorschriften über die Reallasten entsprechende 
Anwendung. 

§ 1022:
(Anlagen auf baulichen Anlagen)

Besteht  die  Grunddienstbarkeit  in  dem  Rechte,  auf  einer  baulichen  Anlage  des  belasteten 
Grundstücks  eine  bauliche  Anlage  zu  halten,  so  hat,  wenn  nicht  ein  Anderes  bestimmt  ist,  der  
Eigenthümer  des  belasteten  Grundstücks  seine  Anlage  zu  unterhalten,  soweit  das  Interesse  des 
Berechtigten es erfordert. Die Vorschrift des § 1021 Abs. 2 gilt auch für diese Unterhaltungspflicht.

§ 1023:
(Verlegung der Ausübung)

1)  Beschränkt  sich  die  jeweilige  Ausübung  einer  Grunddienstbarkeit  auf  einen  Theil  des 
belasteten Grundstücks, so kann der Eigenthümer die Verlegung der Ausübung auf eine andere, für 
den Berechtigten ebenso geeignete Stelle verlangen, wenn die Ausübung an der bisherigen Stelle für 
ihn besonders beschwerlich ist; die Kosten der Verlegung hat er zu tragen und vorzuschießen. Dies 
gilt  auch  dann,  wenn der  Theil  des  Grundstücks,  auf  den  sich  die  Ausübung beschränkt,  durch 
Rechtsgeschäft bestimmt ist.

2)  Das  Recht  auf  die  Verlegung  kann  nicht  durch  Rechtsgeschäft  ausgeschlossen  oder 
beschränkt werden. 

§ 1024:
(Zusammentreffen mehrer Nutzungsrechte)

Trifft  eine  Grunddienstbarkeit  mit  einer  anderen  Grunddienstbarkeit  oder  einem  sonstigen 
Nutzungsrecht an dem Grundstücke dergestalt zusammen, dass die Rechte nebeneinander nicht oder 
nicht  vollständig  ausgeübt  werden können,  und haben die  Rechte gleichen  Rang,  so  kann  jeder 
Berechtigte eine den Interessen aller Berechtigten nach billigem Ermessen entsprechende Regelung 
der Ausübung verlangen.

§ 1025:
(Teilung des herrschenden Grundstücks)

Wird  das  Grundstück  des  Berechtigten  getheilt,  so  besteht  die  Grunddienstbarkeit  für  die 
einzelnen Theile fort; die Ausübung ist jedoch im Zweifel nur in der Weise zulässig, dass sie für den 
Eigenthümer des belasteten Grundstücks nicht beschwerlicher wird. Gereicht die Dienstbarkeit nur 
einem der Theile zum Vortheile, so erlischt sie für die übrigen Theile.

§ 1026:
(Teilung des dienenden Grundstücks)

Wird das belastete Grundstück getheilt, so werden, wenn die Ausübung der Grunddienstbarkeit 
auf einem bestimmten Theil des belasteten Grundstücks beschränkt ist, die Theile, welche außerhalb 
des Bereichs der Ausübung liegen, von der Dienstbarkeit frei.

§ 1027:
(Beeinträchtigung der Grunddienstbarkeit)

Wird  eine  Grunddienstbarkeit  beeinträchtigt,  so  stehen  dem  Berechtigten  die  im  §  1004 
bestimmten Rechte zu. 

§ 1028:
(Verjährung)

1)  Ist  auf  dem  belasteten  Grundstück  eine  Anlage,  durch  welche  die  Grunddienstbarkeit  
beeinträchtigt wird, errichtet worden, so unterliegt der Anspruch des Berechtigten auf Beseitigung der 
Beeinträchtigung der Verjährung, auch wenn die Dienstbarkeit im Grundbuch eingetragen ist. Mit der 
Verjährung  des  Anspruchs  erlischt  die  Dienstbarkeit,  soweit  der  Bestand  der  Anlage  mit  ihr  im 
Widerspruch steht.

2) Die Vorschriften des § 892 finden keine Anwendung. 

§ 1123:
(Erstreckung auf Miet- und Pachtzinsforderungen)
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1) Ist das Grundstück vermiethet oder verpachtet, so erstreckt sich die Hypothek auf die Mieth- 
oder Pachtzinsforderung.

2) Soweit die Forderung fällig ist, wird sie mit dem Ablauf eines Jahres nach dem Eintritte der 
Fälligkeit  von  der  Haftung  frei,  wenn  nicht  vorher  die  Beschlagnahme  zu  Gunsten  des 
Hypothekengläubigers erfolgt. Ist der Mieth- oder Pachtzins im Voraus zu entrichten, so erstreckt sich 
die  Befreiung  nicht  auf  den  Mieth-  oder  Pachtzins  für  eine  spätere  Zeit  als  das  zur  Zeit  der 
Beschlagnahme laufende und das folgende Kalendervierteljahr.

§ 1124:
(Vorausverfügung über Miet- und Pachtzins)

1) Wird der Mieth- oder Pachtzins eingezogen, bevor er zu Gunsten des Hypothekengläubigers in 
Beschlag genommen worden ist, oder wird vor der Beschlagnahme in anderer Weise über ihn verfügt,  
so ist die Verfügung dem Hypothekengläubiger gegenüber wirksam. Besteht die Verfügung in der 
Uebertragung der Forderung auf  einen Dritten,  so erlischt  die Haftung der Forderung;  erlangt  ein 
Dritter ein Recht an der Forderung, so geht es der Hypothek im Range vor.

2) Die Verfügung ist dem Hypothekengläubiger gegenüber unwirksam, soweit sie sich auf den 
Mieth- oder Pachtzins für eine spätere Zeit als das zur Zeit der Beschlagnahme laufende und das  
folgende Kalendervierteljahr bezieht. 

3) Der Uebertragung der Forderung an einen Dritten steht es gleich, wenn das Grundstück ohne 
die Forderung veräußert wird.

§ 1128:
(Gebäudeversicherung)

1) Ist  ein Gebäude versichert,  so kann der Versicherer die Versicherungssumme mit Wirkung 
gegen den Hypothekengläubiger an den Versicherten erst zahlen, wenn er oder der Versicherte den 
Eintritt des Schadens dem Hypothekengläubiger angezeigt hat und seit dem Empfange der Anzeige 
ein Monat verstrichen ist. Der Hypothekengläubiger kann bis zum Ablaufe der Frist dem Versicherer 
gegenüber der Zahlung widersprechen. Die Anzeige darf  unterbleiben,  wenn sie unthunlich ist;  in 
diesem Falle wird der Monat von dem Zeitpunkte an gerechnet, in welchem die Versicherungssumme 
fällig wird.

2) Im Übrigen finden die für eine verpfändete Forderung geltenden Vorschriften Anwendung; der 
Versicherer  kann sich jedoch nicht  darauf  berufen,  dass er eine aus dem Grundbuch ersichtliche 
Hypothek nicht gekannt habe.

§ 1171:
(Ausschluss durch Hinterlegung)

1) Der unbekannte Gläubiger kann im Wege des Aufgebotsverfahrens mit seinem Rechte auch 
dann  ausgeschlossen  werden,  wenn  der  Eigenthümer  zur  Befriedigung  des  Gläubigers  oder  zur  
Kündigung berechtigt  ist  und den Betrag der Forderung für den Gläubiger unter Verzicht  auf  das  
Recht zur Rücknahme hinterlegt. Die Hinterlegung von Zinsen ist nur erforderlich, wenn der Zinssatz 
im  Grundbuch  eingetragen  ist;  Zinsen  für  eine  frühere  Zeit  als  das  vierte  Kalenderjahr  vor  der 
Erlassung des Ausschlussurtheils sind nicht zu hinterlegen. 

2) Mit der Erlassung des Ausschlussurtheils gilt der Gläubiger als befriedigt, sofern nicht nach den 
Vorschriften über die Hinterlegung die Befriedigung schon vorher eingetreten ist. Der dem Gläubiger 
ertheilte Hypothekenbrief wird kraftlos.

3) Das Recht des Gläubigers auf den hinterlegten Betrag erlischt mit dem Ablaufe von dreißig 
Jahren nach der Erlassung des Ausschlussurtheils,  wenn nicht  der Gläubiger  sich vorher  bei  der 
Hinterlegungsstelle meldet; der Hinterleger ist zur Rücknahme berechtigt, auch wenn er auf das Recht 
zur Rücknahme verzichtet hat.

§ 1202:
(Kündigung)

1) Der Eigenthümer kann das Ablösungsrecht erst nach vorgängiger Kündigungsfrist ausüben. 
Die Kündigungsfrist beträgt sechs Monate, wenn nicht ein Anderes bestimmt ist.

2) Eine Beschränkung des Kündigungsrechts ist nur soweit zulässig, dass der Eigenthümer nach 
dreißig Jahren unter Einhaltung der sechsmonatigen Frist kündigen kann.

3) Hat der Eigenthümer gekündigt, so kann der Gläubiger nach dem Ablaufe der Kündigungsfrist  
die Zahlung der Ablösungssumme aus dem Grundstücke verlangen 

§ 1269:
Ist  dem  Gläubiger  unbekannt,  so  kann  er  im  Wege  des  Aufgebotsverfahrens  mit  seinem 

Pfandrecht ausgeschlossen werden, wenn die im §. 1170 oder die im §. 1171 für die Ausschließung 
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eines Hypothekengläubigers bestimmten Voraussetzung vorliegen. Mit der Erlassung des Ausschluss 
urtheils erlischt das Pfandrecht. Die Vorschrift des §. 1171 Abs. 3 findet Anwendung.

Viertes Buch: Familienrecht

§ 1320:
1. Die Ehe soll vor dem zuständigen Standesbeamten geschlossen werden.
2. Zuständig ist der Standesbeamte, in dessen Bezirk einer der Verlobten seinen Wohnsitz oder 

seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.
3. Hat keiner der Verlobten seinen Wohnsitz oder seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Inland und 

ist auch nur einer von ihnen ein Deutscher, so wird der zuständige Standesbeamte von der obersten 
Aufsichtsbehörde  des  Bundesstaats,  dem  der  Deutsche  angehört,  und,  wenn  dieser  keinem 
Bundesstaat angehört, von dem Reichskanzler bestimmt.

4. Unter mehreren zuständigen Standesbeamten haben die Verlobten die Wahl.  

§ 1348:
1.Geht ein Ehegatte, nachdem der andere Ehegatte für todt erklärt worden ist, eine neue Ehe ein,  

so ist die neue Ehe nicht deshalb nichtig, weil der für todt erklärte Ehegatte noch lebt, es sei denn,  
dass beide Ehegatten bei der Eheschließung wissen, dass er die Todeserklärung überlebt hat.

2.  Mit  der  Schließung der  neuen  Ehe wird  die  frühere  Ehe  aufgelöst.  Sie  bleibt  auch  dann 
aufgelöst, wenn die Todeserklärung in Folge einer Anfechtungsklage aufgehoben wird. 

§ 1349:
Ist  das Urtheil,  durch das einer der Ehegatten für todt erklärt  worden ist,  im Wege der Klage 

angefochten, so darf der andere Ehegatte nicht vor der Erledigung des Rechtsstreits eine neue Ehe 
eingehen, es sei denn, dass die Anfechtung erst zehn Jahre nach der Verkündung des Urtheils erfolgt 
ist.

§ 1350:
1) Jeder Ehegatte der neuen Ehe kann, wenn der für todt erklärt Ehegatte noch lebt, die neue Ehe 

anfechten,  es  sei  denn,  dass  er  bei  der  Eheschließung  von  dessen  Leben  Kenntnis  hatte.  Die 
Anfechtung  kann  nur  binnen  sechs  Monaten  von  dem  Zeitpunkt  an  erfolgen,  in  welchem  der 
anfechtende Ehegatte erfährt, dass der für todt erklärte Ehegatte noch lebt.

2)  Die  Anfechtung  ist  ausgeschlossen,  wenn  der  anfechtungsberechtigte  Ehegatte  die  Ehe 
bestätigt, nachdem er von dem Leben des für todt erklärten Ehegatten Kenntnis erlangt hat, oder 
wenn die neue Ehe durch den Tod eines der Ehegatten aufgelöst worden ist.

§ 1351:
Wird die Ehe nach § 1350 von dem Ehegatten der früheren Ehe angefochten, so hat dieser dem 

anderen Ehegatten nach den für die Scheidung geltenden Vorschriften der §§ 1578 bis 1582 Unterhalt 
zu  gewähren,  wenn nicht  der  andere  Ehegatte  bei  der  Eheschließung wusste,  dass  der  für  todt  
erklärte Ehegatte die Todeserklärung überlebt hat.

§ 1352:
Wird die frühere Ehe nach § 1348 Abs. 2 aufgelöst, so bestimmt sich die Verpflichtung der Frau, 

dem Manne zur Bestreitung des Unterhalts eines gemeinschaftlichen Kindes einen Beitrag zu leisten,  
nach den für die Scheidung geltenden Vorschriften des § 1585

§ 1357:
1) Die Frau ist berechtigt, innerhalb ihres häuslichen Wirkungskreises die Geschäfte des Mannes 

für ihn zu besorgen und ihn zu vertreten. Rechtsgeschäfte, die sie innerhalb dieses Wirkungskreises 
vornimmt, gelten als im Namen des Mannes vorgenommen, wenn nicht aus den Umständen sich ein 
Anderes ergibt.

2)  Der  Mann  kann  das  Recht  der  Frau  beschränken  oder  ausschließen.  Stellt  sich  diese 
Ausschließung oder Beschränkung als Missbrauch des Rechtes des Mannes dar, so kann sie auf 
Antrag der  Frau durch das Vormundschaftsgericht  aufgehoben werden.  Dritten gegenüber ist  die 
Beschränkung oder die Ausschließung nur nach Maßgabe des §. 1435 wirksam.
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§ 1358:
(Schlüsselgewalt)

1) Hat sich die Frau einem Dritten gegenüber zu einer von ihr in Person zu bewirkenden Leistung 
verpflichtet, so kann der Mann das Rechtsverhältnis ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen, 
wenn  er  auf  seinen  Antrag  von  dem  Vormundschaftsgerichte  dazu  ermächtigt  worden  ist.  Das 
Vormundschaftsgericht hat die Ermächtigung zu ertheilen, wenn sich ergibt, dass die Thätigkeit der 
Frau die ehelichen Interessen beeinträchtigt.

2) Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Mann der Verpflichtung zugestimmt hat 
oder seine Zustimmung auf Antrag der Frau durch das Vormundschaftsgericht ersetzt worden ist. Das 
Vormundschaftsgericht kann die Zustimmung ersetzen, wenn der Mann durch Krankheit oder durch 
Abwesenheit an der Abgabe einer Erklärung verhindert und mit dem Aufschube Gefahr verbunden ist 
oder wenn sich die Verweigerung der Zustimmung als Missbrauch seines Rechts darstellt. Solange 
die häusliche Gemeinschaft aufgehoben ist, steht das Kündigungsrecht dem Manne nicht zu. 

3) Die Zustimmung sowie die Kündigung kann nicht durch einen Vertreter des Mannes erfolgen; 
ist  der  Mann  in  der  Geschäftsfähigkeit  beschränkt,  so  bedarf  er  nicht  der  Zustimmung  seines 
gesetzlichen Vertreters. 

§ 1362:
(Eigentumsvermutung)

1)  Zu  Gunsten  der  Gläubiger  des  Mannes  wird  vermuthet,  dass  die  im  Besitze  eines  der  
Ehegatten oder beider Ehegatten befindlichen beweglichen Sachen dem Manne gehören. Dies gilt  
insbesondere auch für Inhaberpapiere und Orderpapiere, die mit Blankoindossament versehen sind.

 2)  Für  die  ausschließlich  zum  persönlichen  Gebrauche  der  Frau  bestimmten  Sachen, 
insbesondere für Kleider, Schmucksachen und Arbeitsgeräthe, gilt im Verhältnisse der Ehegatten zu 
einander und zu den Gläubigern die Vermuthung, dass die Sachen der Frau gehören.

§ 1405:
1) Ertheilt der Mann der Frau die Einwilligung zum selbständigen Betrieb eines Erwerbsgeschäfts,  

so ist seine Zustimmung zu solchen Rechtsgeschäften und Rechtsstreitigkeiten nicht erforderlich, die 
der Geschäftsbetrieb mit sich bringt. Einseitige Rechtsgeschäfte, die sich auf das Erwerbsgeschäft 
beziehen, sind der Frau gegenüber vorzunehmen.

2) Der Einwilligung des Mannes in den Geschäftsbetrieb steht  sich gleich, wenn die Frau mit 
Wissen und ohne Einspruch des Mannes das Erwerbsgeschäft betreibt. 

3) Dritten gegenüber ist der Einspruch und der Widerruf der Einwilligung nur nach Maßgabe des § 
1435 wirksam.

§ 1408:
(Ehevertrag)

Das  Recht,  das  dem  Manne  an  dem  eingebrachten  Gute  kraft  seiner  Verwaltung  und 
Nutznießung zusteht, ist nicht übertragbar.

§ 1435:
(Pflichten des verwaltenden Ehegatten)

1) Wird durch Ehevertrag die Verwaltung und Nutznießung des Mannes ausgeschlossen oder 
geändert,  so  können  einem  Dritten  gegenüber  aus  der  Ausschließung  oder  der  Änderung 
Einwendungen gegen ein zwischen ihnen ergangenes rechtskräftiges Urtheil nur hergeleitet werden, 
wenn zur Zeit der Vornahme des Rechtsgeschäfts oder zur Zeit des Eintritts der Rechtshängigkeit die  
Ausschließung  oder  die  Änderung  in  dem  Güterrechtsregister  des  zuständigen  Amtsgerichts 
eingetragen oder dem Dritten bekannt war. 

2)  Das  Gleiche  gilt,  wenn  eine  in  dem  Güterrechtsregister  eingetragene  Regelung  der 
güterrechtlichen Verhältnisse durch Ehevertrag aufgehoben oder geändert wird.

§ 1515:
(Übernahme des Gesamtgutes oder einzelner Gegenstände)

1) Jeder Ehegatte kann für den Fall, dass mit seinem Tode die fortgesetzte Gütergemeinschaft  
eintritt, durch letztwillige Verfügung anordnen, dass ein antheilsberechtigter Abkömmling das Recht 
haben soll,  bei  der  Theilung das  Gesamtgut  oder einzelne  dazu  gehörende Gegenstände gegen 
Ersatz des Werthes zu übernehmen.

 2) Gehört zu dem Gesammtgut ein Landgut, so kann angeordnet werden, dass das Landgut mit  
dem Ertragswerth oder mit einem Preise, der den Ertragswert mindestens erreicht, angesetzt werden 
soll. Die für die Erbfolge geltenden Vorschriften des §. 2049 finden Anwendung. 
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3) Das Recht, das Landgut zu dem in Abs. 2 bezeichneten Werthe oder Preise zu übernehmen, 
kann auch dem überlebenden Ehegatten eingeräumt werden. Die geltenden Vorschriften des §. 2049 
finden Anwendung.

§ 1565:
1) Ein Ehegatte kann auf Scheidung klagen, wenn der andere Ehegatte sich des Ehebruchs oder  

einer nach den §§ 171, 175 des Strafgesetzbuchs strafbaren Handlung schuldig macht.
2) Das Recht des Ehegatten auf Scheidung ist ausgeschlossen, wenn er dem Ehebruch oder der  

strafbaren Handlung zustimmt oder sich der Theilnahme schuldig macht.

§ 1566:
Ein  Ehegatte  kann  auf  Scheidung  klagen,  wenn  der  andere  Ehegatte  ihm  nach  dem Leben 

trachtet.

§ 1567:
Ein Ehegatte kann auf Scheidung klagen, wenn der andere Ehegatte ihn böslich verlassen hat. 

Böswillige Verlassung liegt nur vor: 
1.  wenn ein Ehegatte,  nachdem er zur Herstellung der häuslichen Gemeinschaft rechtskräftig 

verurtheilt worden ist, ein Jahr lang gegen den Willen des anderen Ehegatten in böslicher Absicht 
dem Urtheile nicht Folge geleistet hat;

2. wenn ein Ehegatte sich ein Jahr lang gegen den Willen des anderen Ehegatten in böslicher 
Absicht  von  der  häuslichen  Gemeinschaft  fern  gehalten  hat  und  die  Voraussetzungen  für  die 
öffentliche Zustellung seit Jahresfrist gegen ihn bestanden haben. 

Die  Scheidung ist  im  Falle  des  Abs.  2  Nr.  2  unzulässig,  wenn  die  Voraussetzungen  für  die 
öffentliche Zustellung am Schlusse der mündlichen Verhandlung, auf die das Urtheil  ergeht, nicht 
mehr bestehen.

§ 1568:
Ein Ehegatte kann auf Scheidung klagen, wenn der andere Ehegatte durch schwere Verletzung 

der durch die Ehe begründeten Pflichten oder durch ehrloses oder unsittliches Verhalten eine so tiefe 
Zerrüttung des ehelichen Verhältnisses verschuldet hat, dass dem Ehegatten die Fortsetzung der Ehe 
nicht zugemuthet werden kann. Als schwere Verletzung der Pflichten gilt auch grobe Misshandlung.

§ 1575
1)  Der  Ehegatte,  der  auf  Scheidung  zu  klagen  berechtigt  ist,  kann  statt  auf  Scheidung  auf 

Aufhebung der ehelichen Gemeinschaft klagen. Beantragt der andere Ehegatte, dass die Ehe, falls 
die Klage begründet ist, geschieden wird, so ist auf Scheidung zu erkennen.

2) Für die Klage auf Aufhebung der ehelichen Gemeinschaft gelten die Vorschriften der §§ 1573, 
1574. 

§ 1635:
1) Ist die Ehe aus einem der §§ 1565 bis 1568 bestimmten Grunde geschieden, so steht, solange 

die geschiedenen Ehegatten leben, die Sorge für die Person des Kindes, wenn ein Ehegatte allein für 
schuldig erklärt ist, dem anderen Ehegatten zu; sind beide Ehegatten für schuldig erklärt, so steht die  
Sorge für einen Sohn unter sechs Jahren oder für eine Tochter der Mutter, für einen Sohn, der über 
sechs Jahre alt ist, dem Vater zu. Das Vormundschaftsgericht kann eine abweichende Anordnung 
treffen, wenn eine solche aus besonderen Gründen im Interesse des Kindes geboten ist; es kann die  
Anordnung aufheben, wenn sie nicht mehr erforderlich ist.

2) Das Recht des Vaters zur Vertretung des Kindes bleibt unberührt. 

§ 1636:
Der Ehegatte, dem nach § 1635 die Sorge für die Person des Kindes nicht zusteht, behält die  

Befugnis,  mit  dem Kinde persönlich zu verkehren.  Das Vormundschaftsgericht  kann den Verkehr 
näher regeln.

§ 1666:
(Gefährdung des Vermögens des Kindes)

1) Wird das geistige und leibliche Wohl des Kindes dadurch gefährdet, dass der Vater das Recht 
der Sorge für die Person des Kindes missbraucht, das Kind vernachlässigt oder sich eines ehrlosen 
oder unsittlichen Verhaltens schuldig macht, so hat das Vormundschaftsgericht die zur Abwendung 
der  Gefahr  erforderlichen  Maßregeln  zu  treffen.  Das  Vormundschaftsgericht  kann  insbesondere 
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anordnen,  dass  das  Kind  zum  Zweck  der  Erziehung  in  einer  geeigneten  Familie  oder  in  einer 
Erziehungsanstalt oder einer Besserungsanstalt untergebracht wird.

2) Hat der Vater das Recht des Kindes auf Gewährung des Unterhalts versetzt und ist für die 
Zukunft  eine  erhebliche  Gefährdung  des  Unterhalts  zu  besorgen,  so  kann  dem  Vater  auch  die 
Vermögensverwaltung sowie die Nutznießung entzogen werden. 

§ 1671:
(Elterliche Gewalt nach Scheidung der Eltern)

Das  Vormundschaftsgericht  kann  während  der  Dauer  der  elterlichen  Gewalt  die  von  ihm 
getroffenen Anordnungen jederzeit ändern, insbesondere die Erhöhung, Minderung oder Aufhebung 
der geleisteten Sicherheit anordnen.

§ 1776:
(Benennungsrecht der Eltern)

Als Vormünder sind in nachstehender Reihenfolge berufen: 
1. wer von dem Vater des Mündels als Vormund benannt wird; 
2. wer von der ehelichen Mutter des Mündels als Vormund benannt ist:
3. der Großvater des Mündels von väterlicher Seite; 
4. der Großvater des Mündels von mütterlicher Seite 
Die Großväter sind nicht berufen, wenn der Mündel von einem Andern als dem Ehegatten seines 

Vaters oder seiner Mutter an Kindesstatt  angenommen ist.  Das Gleiche gilt,  wenn derjenige,  von 
welchem der Mündel abstammt, von einem Andern als dem Ehegatten seines Vaters oder seiner  
Mutter  an  Kindesstatt  angenommen  ist  und  die  Wirkungen  der  Annahme  sich  auf  den  Mündel  
erstrecken.

§ 1808:
(Hilfsweise Anlegung)

Kann die Anlegung den Umständen nach nicht in der im §. 1807 bezeichneten Weise erfolgen, so 
ist das Geld bei der Reichsbank, bei einer Staatsbank oder bei einer anderen durch Landesgesetz 
dafür geeignet erklärten inländischen Bank oder bei einer Hinterlegungsstelle anzulegen.

§ 1838:
(Anderweitige Unterbringung des Mündels)

Das Vormundschaftsgericht kann anordnen, dass der Mündel zum Zwecke der Erziehung in einer 
geeigneten Familie oder in einer Erziehungsanstalt oder einer Besserungsanstalt untergebracht wird. 
Steht  dem Vater  oder  der  Mutter  die  Sorge  für  die  Person  des  Mündels  zu,  so  ist  eine  solche 
Anordnung nur unter den Voraussetzungen des §. 1666 zulässig.

§ 1852:
(Befreiung durch den Vater)

1)  Der  Vater  kann,  wenn er  einen Vormund benennt,  die  Bestellung eines  Gegenvormundes 
ausschließen. 
2) Der Vater kann anordnen, dass der von ihm benannte Vormund bei der Anlegung von Geld den 

in  den  §§.  1809,  1811  bestimmten  Beschränkungen  nicht  unterliegen  und  zu  den  im  §.  1812 
bezeichneten Rechtsgeschäften der Genehmigung des Gegenvormundes oder des Vormundschafts-
Gerichts nicht bedürfen soll. Diese Anordnungen sind als getroffen anzusehen, wenn der Vater die  
Bestellung eines Gegenvormundes ausgeschlossen hat.

§ 1910:
(Gebrechlichkeitspflegschaft)

1) Ein Volljähriger, der nicht unter Vormundschaft steht, kann einen Pfleger für seine Person und 
sein Vermögen erhalten, wenn er in Folge körperlicher Gebrechen, insbesondere weil er taub, blind 
oder stumm ist, seine Angelegenheiten nicht zu besorgen vermag.

2)  Vermag  ein  Volljähriger,  der  nicht  unter  Vormundschaft  steht,  in  Folge  geistiger  oder 
körperlicher  Gebrechen  einzelne  seiner  Angelegenheiten  oder  einen  bestimmten  Kreis  seiner 
Angelegenheiten, insbesondere seiner Vermögensangelegenheiten, nicht zu besorgen, so kann er für 
diese Angelegenheiten  einen Pfleger erhalten.

3) Die Pflegschaft dar nur mit Einwilligung des Gebrechlichen angeordnet werden, es sei denn, 
dass eine Verständigung mit ihm nicht möglich ist
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Fünftes Buch: Erbrecht

§ 1936:
(Gesetzliches Erbrecht des Fiskus)

1) Ist zur Zeit des Erbfalls weder ein Verwandter noch ein Ehegatte des Erblassers vorhanden, so  
ist der Fiskus des Bundesstaats, dem der Erblasser zur Zeit des Todes angehört hat, gesetzlicher  
Erbe.  Hat  der  Erblasser  mehreren Bundesstaaten angehört,  so ist  der  Fiskus eines jeden dieser 
Staaten zu gleichem Antheile zur Erbfolge berufen.

2) War der Erblasser ein Deutscher, der keinem Bundesstaat angehörte, so ist der Reichsfiskus  
gesetzlicher Erbe.

§ 1960:
(Sicherung des Nachlasses: Nachlasspfleger)

1) Bis zur Annahme der Erbschaft hat das Nachlassgericht für die Sicherung des Nachlasses zu 
sorgen, soweit ein Bedürfnis besteht. Das Gleiche gilt, wenn der Erbe unbekannt oder wenn ungewiss  
ist, ob er die Erbschaft angenommen hat.

2) Das Nachlassgericht kann insbesondere die Anlegung von Siegeln, die Hinterlegung von Geld, 
Werthpapieren und Kostbarkeiten sowie die Aufnahme eines Nachlassverzeichnisses anordnen und 
für denjenigen, welcher Erbe wird, einen Pfleger (Nachlasspfleger) bestellen.

3) Die Vorschrift des §. 1958 findet auf den Nachlasspfleger keine Anwendung.

§ 2006:
(Eidesstattliche Versicherung des Erben)

1)  Der  Erbe  hat  auf  Verlangen  eines  Nachlassgläubigers  vor  dem  Nachlassgerichte  den 
Offenbarungseid  dahin  zu  leisten:  dass  er  nach  bestem  Wissen  die  Nachlassgegenstände  so 
vollständig angegeben habe, als er dazu im Stande sei. 

2) Der Erbe kann vor der Leistung des Eides das Inventar vervollständigen. 
3) Verweigert der Erbe die Leistung des Eides, so haftet er dem Gläubiger, der den Antrag gestellt  

hat, unbeschränkt. Das Gleiche gilt, wenn er weder in dem Termine noch in einem auf Antrag des 
Gläubigers bestimmten neuen Termin erscheint, es sei denn, dass ein Grund vorliegt, durch den das 
Nichterscheinen in diesem Termine genügend entschuldigt wird.

4) Eine wiederholte Leistung des Eides kann derselbe Gläubiger oder ein anderer Gläubiger nur 
verlangen, wenn Grund zu der Annahme besteht, dass dem Erben nach der Eidesleistung weitere 
Nachlassgegenstände bekannt geworden sind. 

§ 2043:
(Aufschub der Auseinandersetzung)

1) Soweit die Erbtheile wegen der zu erwartenden Geburt eines Miterben noch unbestimmt sind,  
ist die Auseinandersetzung bis zur Hebung der Unbestimmtheit ausgeschlossen.

2) Das Gleiche gilt, soweit die Erbtheile deshalb noch unbestimmt sind, weil die Entscheidung 
über eine Ehelichkeitserklärung, über die Bestätigung einer Annahme an Kindesstatt oder über die 
Genehmigung einer vom Erblasser errichteten Stiftung noch aussteht.

§ 2049:
(Übernahme eines Landgutes)

1)  Hat  der  Erblasser  angeordnet,  dass  einer  der  Miterben  das  Recht  haben  soll,  ein  zum 
Nachlasse gehörendes Landgut zu übernehmen, so ist im Zweifel anzunehmen, dass das Landgut zu 
dem Ertragswerth angesetzt werden soll.

2)  Der  Ertragswerth  bestimmt  sich  nach  dem  Reinertrage,  den  das  Landgut  nach  seiner 
bisherigen  wirthschaftlichen  Bestimmung  bei  ordnungsmäßiger  Bewirthschaftung  nachhaltig  
gewähren kann.

§ 2230:
(Errichtung bei Entmündigung)

1) Hat ein Entmündigter ein Testament errichtet,  bevor der die Entmündigung aussprechende 
Beschluss unanfechtbar geworden ist, so steht die Entmündigung der Gültigkeit des Testaments nicht 
entgegen, wenn der Entmündigte noch vor dem Eintritte der Unanfechtbarkeit stirbt.

2) Das Gleiche gilt, wenn der Entmündigte nach der Stellung des Antrages auf Wiederaufhebung 
der  Entmündigung  ein  Testament  errichtet  und  die  Entmündigung  dem  Antrage  gemäß  wieder 
aufgehoben wird.
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§ 2234:
Als Richter, Notar, Gerichtsschreiber oder Zeuge kann bei der Errichtung des Testaments nicht 

mitwirken:
1. der Ehegatte des Erblassers, auch wenn die Ehe nicht mehr besteht; 
2. wer mit dem Erblasser in gerader Linie oder im zweiten Grade der Seitenlinie verwandt oder 

verschwägert ist. 

§ 2235:
1) Als Richter, Notar, Gerichtsschreiber oder Zeuge kann bei der Errichtung des Testaments nicht 

mitwirken, wer in dem Testament bedacht wird oder wer zu einem Bedachten in einem Verhältnisse 
der im §. 2234 bezeichneten Art steht.

2)  Die  Mitwirkung  einer  hiernach  ausgeschlossenen  Person  hat  nur  zur  Folge,  dass  die 
Zuwendung an den Bedachten nichtig ist.

§ 2236:
Als Gerichtsschreiber oder zweiter Notar oder Zeuge kann  bei der Errichtung des Testaments 

nicht mitwirken, wer zu dem Richter oder dem beurkundenden Notar in einem Verhältnisse der im §.  
2234 bezeichneten Art steht.

§ 2237:
Als Zeuge soll bei der Errichtung des Testaments nicht mitwirken: 
1. ein Minderjähriger; 
2.  wer  der bürgerlichen Ehrenrechte für verlustig  erklärt  ist,  während der  Zeit,  für welche die 
Aberkennung der Ehrenrechte erfolgt ist; 
3.  wer  nach  den  Vorschriften  der  Strafgesetze  unfähig  ist,  als  Zeuge eidlich  vernommen zu 
werden; 
4. wer als Gesinde oder Gehülfe im Dienst des Richters oder des beurkundenden Notars steht. 

§ 2238:
1) Die Errichtung des Testaments erfolgt in der Weise, dass der Erblasse dem Richter oder dem 

Notar seinen letzten Willen mündlich erklärt oder eine Schrift mit der mündlichen Erklärung übergibt,  
dass die Schrift seinen letzten Willen enthalte. Die Schrift kann offen oder verschlossen übergeben 
werden. Sie kann von dem Erblasser oder von einer anderen Person geschrieben sein.

2) Wer minderjährig ist,  oder Geschriebenes nicht zu lesen vermag, kann das Testament nur 
durch mündliche Erklärung errichten

§ 2239:
Die bei  der  Errichtung des Testaments mitwirkenden Personen müssen während der  ganzen 

Verhandlung zugegen sein. 

§ 2240:
Über  die  Errichtung des  Testaments muss ein  Protokoll  in  deutscher Sprache aufgenommen 

werden.

§ 2241:
Das Protokoll muss enthalten:
1. Ort und Tag der Verhandlung;
2. die Bezeichnung des Erblassers und der bei der Verhandlung mitwirkenden Personen; 
3. die nach §. 2238 erforderlichen Erklärungen des Erblassers und im Falle der Übergabe einer 

Schrift die Feststellung der Übergabe.

§ 2242:
1)  Das  Protokoll  muss  vorgelesen,  von  dem Erblasser  genehmigt  und  von  ihm eigenhändig 

unterschrieben  werden.  Im  Protokolle  muss  festgestellt  werden,  dass  dies  geschehen  ist.  Das 
Protokoll soll dem Erblasser auf Verlangen auch zur Durchsicht vorgelegt werden.

2)  Erklärt  der  Erblasser,  dass er  nicht  schreiben könne,  so wird  seine Unterschrift  durch die 
Feststellung dieser Erklärung im Protokoll ersetzt.

3) Das Protokoll muss von den mitwirkenden Personen unterschrieben werden. 

§ 2243:
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1) Wer nach der Überzeugung des Richters oder des Notars stumm oder sonst am Sprechen 
verhindert ist, kann das Testament nur durch Übergabe einer Schrift errichten. Er muss die Erklärung, 
dass die Schrift seinen letzten Willen enthalte, bei der Verhandlung eigenhändig in das Protokoll oder 
auf ein besonderes Blatt Papier schreiben, das dem Protokoll als Anlage beigefügt werden muss.

2) Das eigenhändige Niederschreiben der Erklärung sowie die Überzeugung des Richters oder 
des Notars, dass der Erblasser am Sprechen verhindert ist, muss im Protokolle festgestellt werden.  
Das Protokoll braucht von dem Erblasser nicht besonders genehmigt zu werden.

§ 2244:
1)  Erklärt  der  Erblasser,  dass  er  der  deutschen Sprache  nicht  mächtig  ist,  so  muss bei  der  

Errichtung  des  Testaments  ein  vereideter  Dolmetscher  zugezogen werden.  Auf  den Dolmetscher 
finden  die  nach  den  §§.  2234  bis  2237  für  einen  Zeugen geltenden Vorschriften  entsprechende 
Anwendung.

2) Das Protokoll muss in die Sprache, in der sich der Erblasser erklärt, übersetzt werden. Die 
Übersetzung muss von dem Dolmetscher angefertigt  oder beglaubigt  und vorgelesen werden; die 
Übersetzung muss dem Protokoll als Anlage beigefügt werden.

3)  Das  Protokoll  muss  die  Erklärung  des  Erblassers,  dass  er  der  deutschen  Sprache  nicht 
mächtig  sei,  sowie  den  Namen  des  Dolmetschers  und  die  Feststellung  enthalten,  dass  der 
Dolmetscher die Übersetzung angefertigt oder beglaubigt und sie vorgelesen hat. Der Dolmetscher 
muss das Protokoll unterschreiben.

§ 2245:
1) Sind sämtliche mitwirkende Personen ihrer Versicherung nach der Sprache, in der sich der 

Erblasser erklärt, mächtig, so ist die Zuziehung eines Dolmetschers nicht erforderlich.
2) Unterbleibt die Zusicherung des Dolmetschers, so muss das Protokoll in der fremden Sprache 

angenommen  werden  und  die  Erklärung  des  Erblassers,  dass  er  der  deutschen  Sprache  nicht 
mächtig  ist,  sowie  die  Versicherung  der  mitwirkenden  Personen,  dass  sie  der  fremden  Sprache 
mächtig seien, enthalten. Eine deutsche Übersetzung soll als Anlage beigefügt werden.

§ 2249:
(Nottestament vor dem Bürgermeister)

1) Ist zu besorgen, dass der Erblasser früher sterben werde, als die Errichtung eines Testaments 
vor einem Richter oder vor einem Notar möglich ist, so kann er das Testament vor dem Vorsteher der  
Gemeinde, in der er sich aufhält, oder, falls er sich in dem Bereich eines durch Landesgesetz einer  
Gemeinde  gleichgestellten  Verbandes  oder  Gutsbezirkes  aufhält,  vor  dem  Vorsteher  dieses 
Verbandes oder Bezirkes errichten. Der Vorsteher muss zwei Zeugen zuziehen. Die Vorschriften der 
§§. 2234 bis 2246 finden Anwendung; der Vorsteher tritt an die Stelle des Richters oder des Notars.

2) Die Besorgnis, dass die Errichtung eines Testaments vor einem Richter oder vor einem Notar 
nicht möglich sein werde, muss im Protokolle festgestellt werden. Der Gültigkeit des Testaments steht  
nicht entgegen, dass die Besorgnis nicht begründet war.

§ 2276:
(Form)

1) Ein Erbvertrag kann nur vor einem Richter oder vor einem Notar bei gleichzeitiger Anwesenheit 
beider Theile geschlossen werden. Die Vorschriften der §§. 2233 bis 2245 finden Anwendung; was 
nach diesen Vorschriften für den Erblasser gilt, gilt für jeden Vertragschließenden.

2) Für einen Erbvertrag zwischen Ehegatten oder zwischen Verlobten, der mit einem Ehevertrag 
in derselben Urkunde verbunden wird, genügt die für den Ehevertrag vorgeschriebene Form.

§ 2312:
(Landgut)

1) Hat der Erblasser angeordnet oder ist nach §. 2049anzunehmen, dass einer von mehreren 
Erben  das  Recht  haben soll,  ein  zum Nachlasse  gehörendes Landgut  zu  dem Ertragswerthe  zu 
übernehmen, so ist, wenn von dem Rechte Gebrauch gemacht wird, der Ertragswerth auch für die 
Berechnung des Pflichtheils maßgebend. Hat der Erblasser einen anderen Übernahmepreis bestimmt, 
so  ist  dieser  maßgebend,  wenn  er  den  Ertragswerth  erreicht  und  den  Schätzungswerth  nicht 
übersteigt.

2) Hinterlässt der Erblasser nur einen Erben, so kann er anordnen, dass der Berechnung des 
Pflichttheils der Ertragswerth oder ein nach Abs. 1 Satz 2 bestimmter Werth zu Grunde gelegt werden 
soll. 
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3) Diese Vorschriften finden nur Anwendung, wenn der Erbe, der das Landgut erwirbt, zu den im 
§. 2303 bezeichneten pflichttheilsberechtigten Personen gehört. 

§ 2369:
(Öffentlicher Glaube bei Todeserklärung)

1) Gehören zu einer Erbschaft, für die es an einem zur Ertheilung des Erbscheins zuständigen 
deutschen Nachlassgerichte fehlt, Gegenstände, die sich im Inlande befinden, so kann die Ertheilung 
eines Erbscheins für diese Gegenstände verlangt werden.

2) Ein Gegenstand, für den von einer deutschen Behörde ein zur Eintragung des Berechtigten 
bestimmtes Buch oder Register geführt wird, gilt als im Inlande befindlich. Ein Anspruch gilt als im 
Inlande befindlich, wenn für die Klage ein deutsches Gericht zuständig ist.
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